
FREITAG, 12. DEZEMBER 2025/Nr. 50

ROTTENACKER AKTUELL
Gemeindliches Mitteilungsblatt – WIR für SIE

www.rottenacker.de      •      info@rottenacker.de

Evangelischer Kindergarten

Glühwein, Punsch und Strauben

inkl. Baum Lieferservice 

Regionale Bäume

NEU: Tombola (Christbaum als Hauptgewinn)

NEU: Aufführung des Ev. Kindergartens um 10 Uhr

Wo: Parkplatz beim Ev. Kindergarten 
       (Kirchstraße 9, Rottenacker)

Samstag, 13.12.25
von 9 bis 15 Uhr

Geänderter 
Redaktionsschluss
Redaktionsschluss für KW 51 
am Dienstag, 16.12.2025, 
um 12.00 Uhr.

Betriebsferien
Von Montag, 22. Dezember 2025 
bis Samstag, 3. Januar 2026 
Kalenderwochen 52/25 und 01/26

In dieser Zeit erscheint 
kein Mitteilungsblatt.
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD)	               116 117
(mit augen-, kinder- und HNO-ärztlichen 
Bereitschaftsdiensten)
docdirekt.de – digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und 
digital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungs-
empfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann 
direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.

Bauhof Rottenacker	            6647 oder 0174/3236039
Bürgermeister Heinzmann in Notfällen	               0160 90392210
Bürgermeisteramt Rottenacker	                            95040
Feuerwehr + Notfallrettungsdienst	  112
Feuerwehrgerätehaus	                              6420
Feuerwehrkommandant Samuel Pflug	  	                 0173 2190140
Gasstörungsstelle	                             0800 0824505 
Giftnotruf	 0761/19240
Grundschule Rottenacker	 1543
Kindergarten - evangelisch	 2487
Kindergarten - katholisch	 1266
Krankenhaus Ehingen                         	   07391/586-0 
Notfallrettungsdienst + Feuerwehr                        � 112
Notruf (Polizei Ulm)                                       � 110
Pfarramt - evangelisch	                                            2298
Pfarramt - katholisch	                                            2282
Polizeiposten Munderkingen	                 07393/91560
Polizeirevier Ehingen	                                07391/588-0
Störungsdienst Wasser	 0151/20114502
Störungsstelle EnBW                                   	 0800/3629477
Turn- und Festhalle Rottenacker 	 1494 oder 0174/3236068
Zahnärztlicher Notfalldienst 	 0761/120 120 00 
Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis,
Landratsamt Ulm, Schillerstraße 30� 0731/185 4505  
Baur Bestattungen, Ehingen	�  07391/500 10

Apotheken-Notdienst

Samstag, den 13.12.2025
7-Schwaben-Apotheke Laupheim, Tel.Nr. 07392/ 16 80 70 

Sonntag, den 14.12.2025
Jordan-Apotheke Biberach, Tel.Nr. 07351/73900

NOT- UND 
BEREITSCHAFTSDIENSTE

Freitag, den 12.12.2025
18:35 Uhr		�  Lebendiger Adventskalender:  

Striebel/Reusch, Konrad-Sam-Straße 6

Samstag, den 13.12.2025
09:00 Uhr  bis 	�15:00 Uhr Evangelischer Kindergarten: Christ-

baumverkauf mit Tombola und Aufführung 
der Kindergartenkinder, Parkplatz beim Kin-
dergarten

14:00 Uhr		�  Landfrauen: Weihnachtsfeier in Rosi‘s Dorf-
wirtschaft“

18:00 Uhr		�  Lebendiger Adventskalender:  
Albverein; Waldhäusle

Sonntag, den 14.12.2025	 3. Advent
14:00 Uhr		�  Weihnachtskonzert des Jugendblasorchesters 

Rottenacker/Kirchbierlingen in der St. Wolf-
gang-Kirche mit anschließender Weihnachts-
feier im Musikerheim

Montag, den 15.12.2025
ab 06:00 Uhr	 Leerung „Restmülltonne“
09:00 Uhr  bis 	�11:00 Uhr Ökumenisches Frauenfrühstück im 

Evang. Gemeindehaus mit Kinderbetreuung
18:35 Uhr		�  Lebendiger Adventskalender:  

Fam. S. u. S. Walter, Am Silberberg 28

Dienstag, den 16.12.2025
08:30 Uhr		  Schülergottesdienst der Grundschule
18:30 Uhr		�  Förderverein Sportförderung: Hauptversamm-

lung / Mitgliederversammlung im Sportheim
18:35 Uhr		�  Lebendiger Adventskalender: Jugendhaus-

verein, Jugendzentrum, Schulstraße 7

Mittwoch, den 17.12.2025
18:35 Uhr		�  Lebendiger Adventskalender: Museums- und 

Heimatverein, Museum, Bühlstraße 7/1

Donnerstag, den 18.12.2025
18:30 Uhr		�  Öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des 

Gemeinderates im Sitzungssaal des Rathau-
ses, Bühlstraße 7

18:35 Uhr		�  Lebendiger Adventskalender:  
Freiwillige Feuerwehr, Konrad-Sam-Straße 7

Freitag, den 19.12.2025
18:00 Uhr		�  Lebendiger Adventskalender:  

Evang. Kindergarten, Ev. Kirche

Samstag, den 20.12.2025
ab 06:00 Uhr	 „Leerung Biotonne“
11:00 Uhr  bis 	� 12:00 Uhr Musikverein „Edelweiß“: Letzte Alt-

kleiderannahme bei den Containern im Fisch-
grubenweg

18:35 Uhr		�  Lebendiger Adventskalender:  
Familie Diesch, Konrad-Sam-Straße 11

Termine

Herausgeber: 
Bürgermeisteramt Rottenacker
Bühlstraße 7 · 89616 Rottenacker
T 07393 / 9504-0 · www.rottenacker.de
E-Mail: info@rottenacker.de  
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Bürgermeisteramt Rottenacker

Einladung
zu der am Donnerstag, den 18.12.2025 um 18:30 Uhr

im Sitzungssaal des Rathauses, Bühlstraße 7,
stattfindenden öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung

des Gemeinderates.

Tagesordnung:

- Öffentlicher Teil -

1.)	 Neufassung Wasserversorgungssatzung

2.)	 Neufassung Abwassergebührensatzung

3.)	 Beschaffung eines Notstromaggregates für die Feuerwehr

4.)	 Ausschreibungsbeschluss Neubau Busbahnhof

5.)	 Bauvorhaben
a)	 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren: Neubau Wohn-

haus mit Doppelgarage, Bühlstraße, Flst.Nr. 60/6

b)	 Errichtung einer Lagerhalle mit Werkstatt und Bürogebäude 
mit Betriebsleiterwohnung und Technikhaus, Fleidern 16, 
Flst.Nr. 1291/3

6.)	 Aufstellungsbeschluss 1. Änderung Bebauungsplan Schwärze

7.)	 Informationen zum Verkaufspreis Baugebiet Schwärze

8.)	 Bekanntgaben, Verschiedenes, Anträge

Alle Bürgerinnen und Bürger, Interessierte und Betroffene sind zu 
der öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen.

Fundamt
Im Rathaus sind eine Brille und ein Kinderfäustling liegengeblie-
ben. Die rechtmäßigen Eigentümer können diese Gegenstände 
während den üblichen Öffnungszeiten beim Bürgermeisteramt 
abholen.

Rathaus geschlossen
Aufgrund der diesjährigen Konstellation der Feiertage bleibt das 
Rathaus vom 23.12.2025 bis einschließlich den 06.01.2026 für den 
Publikumsverkehr  geschlossen. Am Montag, den 22.12.2025 ist das 
Rathaus von 08:00 Uhr bis 11:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16.30 
Uhr geöffnet.

Ab 07.01.2026 sind wir zu den üblichen Öffnungszeiten wieder für 
Sie da.

Wir bitten um Beachtung.

Mitteilungsblätter sind begehrt, 
relevant, super-lokal 
und reichweitenstark. 

Advent 2025 in Rottenacker
Weihnachtsmarkt
Am Samstag vor dem 2. Advent lockte der mittlerweile 27. Rotten-
acker Weihnachtsmarkt wieder viele Besucher zur Dorfmitte. Ein 
reges Treiben erfüllte bereits zur Eröffnung den Bereich vor dem 
Rathaus und Museum. Angeboten wurden von den Kindergärten, 
der Grundschule, dem FJGARO, der evangelischen Kirche, den ört-
lichen Vereinen und den privaten und gewerblichen Anbietern 
weihnachtliche Dekorationsartikel, Bastelarbeiten, Plätzchen, Sei-
fen, Tee, Honig, Krippenzubehör, Töpferwaren, Kaminanzünder, 
selbstgenähte Baby- und Kinderbekleidung, Hochprozentiges und 
vieles mehr. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. 
Angeboten wurden Gulaschsuppe, Pizza, Flammkuchen, Feuer-
wurst, Pommes, Gyros, Waffeln, Strauben und vieles mehr. Zum 
Aufwärmen standen vielfältige Heißgetränke zur Auswahl.

Dank der Unterstützung des Grundschulchors, dem Kindergarten-
chor und des Vororchesters des Musikvereins „Edelweiß“ Rotten-
acker wurde ein schönes und abwechslungsreiches Programm 
geboten. Im Gemeindesaal staunten viele kleine Besucher über 
die Zaubertricks von Noah Ertle. Ein besonderes Highlight war der 
Auftritt des Nikolauses, der an alle kleinen Besucher ein Päckchen 
mit Süßigkeiten verteilte. Im Anschluss wurde im Gemeindesaal 
ein Kinderfilm gezeigt.

Ein herzliches Dankeschön allen, die zum guten Gelingen beige-
tragen haben: den Helfern beim Auf- und Abbau, den Organisato-
ren, allen Ausstellern und Teilnehmern, den Kindern der Grund-
schule, der Kindergärten und dem Vororchester für die musikalische 
Umrahmung und natürlich allen Marktbesuchern, die dazu beitra-
gen haben, dass alle Beteiligten an dem bunten Markttreiben Spaß 
und Freude hatten.

DRK Seniorennachmittag 
Am 2. Advent veranstaltete das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein 
Munderkingen, wieder einen gemeinsamen Nachmittag im Advent 
für Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren. Die Veranstaltung war 
wie jedes Jahr gut besucht. Die vielen Besucher verbrachten einen 
gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen .Der Musikverein 
„Edelweiß“ Rottenacker e.V. sorgte für die musikalische Unterhal-
tung.
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Lebendiger Adventskalender am Waldhäusle (Fischer/Abt. Ski)
Auch am 2. Adventssonntag besuchte der Nikolaus mit Knecht 
Ruprecht, Engel und Pony im Rahmen des Lebendigen Advents
kalenders alle großen und kleinen Kinder am Waldhäusle in der 
Buchhalde. Dort wurden sie mit Adventliedern empfangen und 
verteilten dann anschließend kleine Überraschungen an die 
Anwesenden.

Die weiteren Termine des Lebendigen Adventskalender entneh-
men Sie bitte dem Mitteilungsblatt.

Fahrplanwechsel am 14. Dezember bringt einige 
Veränderungen im DING

Größere Anpassungen auf Buslinien im Alb-Donau-Kreis – 
Umplanungen durch Baustellen

Der europaweit stattfindende alljährliche Fahrplanwechsel auf 
Schiene und Straße, der heuer auf den 14. Dezember und damit auf 
den dritten Advent fällt, verursacht im Bereich der Donau-Iller-
Nahverkehrsverbund-GmbH (DING) einige Umstellungen. „Kundin-
nen und Kunden im ÖPNV werden sich streckenweise auf Verände-
rungen einstellen müssen,“ beurteilt DING-Geschäftsführer 
Bastian Goßner die Situation. „Wir bitten unsere Fahrgäste, sich 
regelmäßig online auf der DING-Website www.ding.eu unter Fahr-
plantabellen und in der „unser DING“-App zu informieren,“ emp-
fiehlt Dimitri Schilin, zuständiger Leiter der Abteilung Fahrplan.

Die meisten Anpassungen gibt es im Alb-Donau-Kreis: Hier wird 
aufgrund der schwierigen Haushaltslage das Angebot in verkehrs-
schwachen Zeiten, insbesondere in den Ferien und an Wochenen-
den reduziert, um den Nahverkehr finanziell zu stabilisieren. Teil-
weise werden die regulären Fahrten auf anmeldpflichtige Rufbusse 
umgestellt.

Im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm bleibt dagegen fast alles beim Alten. 
Im kommenden Jahr allerdings wird der Linienverkehr dort auf-
grund umfangreicher Baumaßnahmen von Baustellenfahrplänen 
geprägt sein, die immer wieder an die neuen Gegebenheiten ange-
passt werden müssen.

Das gilt auch auf den Bahnstrecken im Verbundgebiet: Zunächst 
bleiben die Fahrpläne bis auf geringfügige Anpassungen in einzel-
nen Zeitlagen unverändert. Im Laufe des Jahres 2026 ist dann mit 
größeren und teils kurzfristigen Baumaßnahmen zu rechnen, die 
den Einsatz von Schienenersatzverkehr erforderlich machen kön-
nen.

Die Änderungen u. A. im Einzelnen:

•	 Linienbündel Munderkingen/Marchtal
•	 Linie 316: Streichung der Fahrt um 18:50 Uhr ab Ehingen 

Busbahnhof. Fahrten 011, 015, 023 und 17:50 Uhr verkehren 
an Ferientagen anmeldepflichtig als Rufbus

•	 Linienbündel Rottenacker
•	 Linie 315: Fahrten 103, 105, 111, 017, 119 und 116 verkehren 

an Ferientagen anmeldepflichtig als Rufbus
•	 Linie 317: Kurse 104, 106, 110, 112, 116 und 120 verkehren an 

Ferientagen anmeldepflichtig als Rufbus

 

Eine Anmeldung ist ganz einfach über www.vhs-g.de 
möglich. 

25WMU051 Von der Schweinehälfte zur fertigen Vesperplatte
Alexander Schaible
Die zusätzlichen Lebensmittelkosten von ca. 45 € pro Teilnehmen-
den werden direkt vor Ort an den Dozenten bezahlt.
Gemeindeschlachthaus Obermarchtal, Sebastian-Sailer-Straße 12, 
89611 Obermarchtal
1 Termin, Sa, 10.01.26, 07:30 - 15:00 Uhr, 58 €

25WMU061 YOGA für langjährig Übende
Dagmar Butter
Aula Schillerschule Munderkingen, Stauffenbergstr. 2, 
89597 Munderkingen
5 Termine, Mi, ab 14.01.26, 18:30 - 19:45 Uhr, 33 €

25WMU063 YOGA Wiederholungs- & Vertiefungskurs
Dagmar Butter
Aula Schillerschule Munderkingen, Stauffenbergstr. 2, 
89597 Munderkingen
5 Termine, Mi, ab 14.01.26, 20:00 - 21:15 Uhr, 33 €

25WMU143 Resteküche für kleine Küchenchefs (8 - 14 Jahre)
Julia Hertenberger, Diätassistentin
In Kooperation mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis.
Die Durchführung des Kurses setzt eine vom Kooperationspartner 
vorgegebene Mindestteilnehmerzahl von 8 voraus.
Schule an der Donauschleife Munderkingen, Küche, Gebäude E, 
Eugen-Bolz-Straße 7, 89597 Munderkingen
1 Termin, Fr, 30.01.26, 15:30 - 18:00 Uhr,5 €

25WMU120 Die ganze Welt ist ein Bühne - Auftreten und 
Präsentieren
Volkram Zschiesche
VHS-Raum Munderkingen, Alter Schulhof 3, 89597 Munderkingen
1 Termin, Sa, 31.01.26, 09:00 - 16:30 Uhr, 74 €

Fortsetzung auf Seite 7!
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Online Angebote 

25WWEB042 Gut geplant ist halb gekocht – Vorrat clever nutzen
Anja Jäkle
Gefördert durch das Ministerium für Ernährung, Ländlicher Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Württemberg im Rahmen des Pro-
jekts „Ernährungsbildung für Familien und Erwachsene in Baden-
Württemberg“.
Online, 1 Termin, Mo, 15.12.25, 18:00 - 19:30 Uhr
Gebührenfrei!

25WWEB017 Pressefreiheit - Ein Grundrecht wird bedroht
Dr. Dietmar Schiller / Dr. Nadya Luer
FaktenSicher für Demokratie. Eine Veranstaltung der Volkshoch-
schulen mit der ARD.
Online, 1 Termin, Do, 18.12.25, 18:00 - 19:30 Uhr
Gebührenfrei!
Benötigt wird:
PC oder Laptop bzw. ein mobiles Endgerät mit einem Internet
anschluss ist zur Teilnahme nötig.

25WWEB018 Desinformation entlarven - Tipps und Tricks von den 
Faktenfindern der Tagesschau
Pascal Siggelkow
FaktenSicher für Demokratie. Eine Veranstaltung der Volkshoch-
schulen mit der ARD.
Online, 1 Termin, Do, 08.01.26, 18:00 - 19:30 Uhr
Gebührenfrei!
Benötigt wird:
PC oder Laptop bzw. ein mobiles Endgerät mit einem Internet
anschluss ist zur Teilnahme nötig.

25WWEB051 After-Work Yoga-Kurs
Leonie Palinkas
Online, 6 Termine, Do, ab 08.01.26, 18:00 - 18:45 Uhr, 60 €

25WWEB053 Workout - Get in Shape
Leonie Palinkas
Online, 6 Termine, Do, ab 08.01.26, 19:00 - 19:45 Uhr, 60 €

25WWEB002 Geld verdienen durch Verkaufen im Internet
Thilo Herzau
Online, 1 Termin, Sa, 17.01.26, 10:30 - 12:30 Uhr, 44 €

25WWEB004 Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz
Hartmut Nehme
Online, 1 Termin, Di, 10.02.26, 18:30 - 21:00 Uhr, 19 €

Alle weiteren Infos zu den Kursen und den Kursen der anderen 
Gemeinden, sowie den sehr interessanten Online-Angeboten fin-
den Sie unter www.vhs-g.de.

Wir erreichen bis 
zu 85 % aller 
Haushalte.

In mehr als 20 attraktiven 
Gemeinden und Städten.

Verwaltungs Gemeinschaft
Munderkingen 

 

  
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Entwurfsbeschluss der 14. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennut-
zungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 

- Beteiligung der Öffentlichkeit – 
 

Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 12.12.2023 in 
öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 14. Änderung der 1. 
Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen be-
schlossen. Die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung soll im Parallelverfahren zur Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Freiflächen-Photovoltaikanlage Rottenacker 
(Leib-/Brünnelesäcker)“ der Gemeinde Rottenacker erfolgen. 
Der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB 
wurde ebenfalls in öffentlicher Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen am 
12.12.2023 gefasst. 
Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeiti-
gen Beteiligung wurden am 14.12.2023 bzw. 15.12.2023 im Amtsblatt und auf der Homepage der 
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen bekannt gemacht. 
Der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Flächennutzungsplanvor-
entwurf im Zeitraum vom 18.12.2023 bis einschließlich 19.01.2024 Gelegenheit gegeben, sich 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung der 
Verwaltungsgemeinschaft zu informieren sowie sich hierzu zu äußern. 
Nach Sichtung der eingegangenen Äußerungen und Änderung/Anpassung des Planentwurfes 
hat die Verwaltungsgemeinschaft in seiner Sitzung am 25.11.2025 beschlossen, die förmliche 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
Die Bekanntmachung der Offenlage wird am 11.12.2025 bzw. 12.12.2025 im Amtsblatt sowie auf 
der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen ortsüblich bekannt gemacht.  
Der Öffentlichkeit wird im Rahmen einer öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanent-
wurfes im Zeitraum vom  
19.12.2025 bis einschließlich 06.02.2026   
Gelegenheit gegeben, sich über der Planung der Verwaltungsgemeinschaft zu informieren sowie 
sich hierzu zu äußern. Stellungnahmen sollen nach Möglichkeit elektronisch übermittelt werden, 
können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden.  
 
Flächennutzungsplan 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes für die 
Solarenergie zu schaffen, wird der Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelver-
fahren zur Bebauungsplanaufstellung geändert. 
Im aktuell rechtgültigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen wer-
den beide Teilflächen als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Teilfläche 2 ist zudem als 
Fläche für die Rohstoffgewinnung (laut Regionalplan Donau Iller) ausgewiesen. Angrenzend dar-
gestellte Nutzungen werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
 
Geltungsbereich 
Für die Planung vorgesehen sind zwei insgesamt ca. 8,5 ha umfassende Flächen mit einer vor-
läufig geplanten Anlagenleistung von ca. 9,7 MWP innerhalb der Gemeinde Rottenacker, Gemar-
kung Rottenacker, ca. 1,5 km nördlich der Gemeinde Rottenacker.  
Die Teilfläche 1 umfasst in der Gemarkung Rottenacker das Flurstück Nr. 646 und 647 vollständig 
und weist eine Gesamtfläche von etwa 3,3 ha auf. 

 

 

  
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Entwurfsbeschluss der 14. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennut-
zungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 

- Beteiligung der Öffentlichkeit – 
 

Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 12.12.2023 in 
öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 14. Änderung der 1. 
Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen be-
schlossen. Die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung soll im Parallelverfahren zur Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Freiflächen-Photovoltaikanlage Rottenacker 
(Leib-/Brünnelesäcker)“ der Gemeinde Rottenacker erfolgen. 
Der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB 
wurde ebenfalls in öffentlicher Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen am 
12.12.2023 gefasst. 
Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeiti-
gen Beteiligung wurden am 14.12.2023 bzw. 15.12.2023 im Amtsblatt und auf der Homepage der 
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen bekannt gemacht. 
Der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Flächennutzungsplanvor-
entwurf im Zeitraum vom 18.12.2023 bis einschließlich 19.01.2024 Gelegenheit gegeben, sich 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung der 
Verwaltungsgemeinschaft zu informieren sowie sich hierzu zu äußern. 
Nach Sichtung der eingegangenen Äußerungen und Änderung/Anpassung des Planentwurfes 
hat die Verwaltungsgemeinschaft in seiner Sitzung am 25.11.2025 beschlossen, die förmliche 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
Die Bekanntmachung der Offenlage wird am 11.12.2025 bzw. 12.12.2025 im Amtsblatt sowie auf 
der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen ortsüblich bekannt gemacht.  
Der Öffentlichkeit wird im Rahmen einer öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanent-
wurfes im Zeitraum vom  
19.12.2025 bis einschließlich 06.02.2026   
Gelegenheit gegeben, sich über der Planung der Verwaltungsgemeinschaft zu informieren sowie 
sich hierzu zu äußern. Stellungnahmen sollen nach Möglichkeit elektronisch übermittelt werden, 
können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden.  
 
Flächennutzungsplan 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes für die 
Solarenergie zu schaffen, wird der Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelver-
fahren zur Bebauungsplanaufstellung geändert. 
Im aktuell rechtgültigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen wer-
den beide Teilflächen als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Teilfläche 2 ist zudem als 
Fläche für die Rohstoffgewinnung (laut Regionalplan Donau Iller) ausgewiesen. Angrenzend dar-
gestellte Nutzungen werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
 
Geltungsbereich 
Für die Planung vorgesehen sind zwei insgesamt ca. 8,5 ha umfassende Flächen mit einer vor-
läufig geplanten Anlagenleistung von ca. 9,7 MWP innerhalb der Gemeinde Rottenacker, Gemar-
kung Rottenacker, ca. 1,5 km nördlich der Gemeinde Rottenacker.  
Die Teilfläche 1 umfasst in der Gemarkung Rottenacker das Flurstück Nr. 646 und 647 vollständig 
und weist eine Gesamtfläche von etwa 3,3 ha auf. 
 

 

Der Teilfläche 1 wird von folgenden Flurstücken begrenzt: 
- Im Norden durch das Flurstück Nr. 6176 (Gemarkung Kirchen) 
- Im Osten durch das Flurstück Nr. 6175 (Gemarkung Kirchen) 
- Im Süden durch das Flurstück Nr. 636 (Gemarkung Rottenacker) 
- Im Westen durch das Flurstück Nr. 645 (Gemarkung Rottenacker) 

 
Die Teilfläche 2 umfasst in der Gemarkung Rottenacker das Flurstück Nr. 683 vollständig und 
weist eine Gesamtfläche von etwa 5,2 ha auf. 
Der Teilfläche 2 wird von folgenden Flurstücken begrenzt: 

- Im Norden durch das Flurstück Nr. 6174 (Gemarkung Kirchen) 
- Im Osten durch das Flurstück Nr. 684 (Gemarkung Rottenacker) 
- Im Süden durch das Flurstück Nr. 294 (Gemarkung Herbertshofen) 
- Im Westen durch das Flurstück Nr. 330 (Gemarkung Rottenacker) 

 
Diese Flurstücke sind im beigefügten Lageplan dargestellt. Der künftige Geltungsbereich ergibt 
sich aus dem nachfolgenden Plan und ist schwarz umrandet. 
Plangebietsabgrenzung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Freiflächen-Photo-
voltaikanlage Rottenacker (Leib-/Brünnelesäcker)“, Gemeinde Rottenacker, Gemarkung 
Rottenacker (ohne Maßstab):  
Die Lage der Abgrenzung hat keine Rechtsverbindlichkeit und kennzeichnet nur die Lage des 
Planungsbereiches. 

 
Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans „Freiflächen-Photovoltaikanlage  
Rottenacker (Leib-/Brünnelesäcker)“ 

Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung  
Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  
Aus diesem Grund wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, während dem Zeit-
raum vom 19.12.2025 bis zum 06.02.2026, Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Marktstraße 7, 89597 Munderkingen, 
vg@munderkingen.de einzureichen. 
Verfügbar sind die Unterlagen in der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, 
Markstraße 7, 89597 Munderkingen zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag  vormittags 08:30 – 11:45 Uhr 

646 

683 

647 
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Montag bis Donnerstag nachmittags 13:45 – 16:00 Uhr 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich 
im Internet unter der Internet-Adresse https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informatio-
nen/flaechennutzungsplanverfahren.html eingestellt. Sowie im zentralen Internetportal des Lan-
des Baden-Württemberg unter folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste. 
Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden parallel zur Öffent-
lichkeit beteiligt. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Planungsbüro (Enviro-Plan GmbH) mit der 
Durchführung des Verfahrens gem. § 4b BauGB beauftragt worden ist. 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: Stellungnahmen zu den Auswir-
kungen auf Boden, Wasser, Klima, Artenschutz sowie Kultur- und Sachgüter. 
 
Hinweise: 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 
2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Verwaltungsgemeinschaft deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungs-
plans nicht von Bedeutung ist. 
Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Munderkingen, den 11.12.2025 

Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Entwurfsbeschluss der 16. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungs-

plans der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 
- Beteiligung der Öffentlichkeit - 

 
Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 25.11.2025 in 
öffentlicher Sitzung den Entwurf zur 16. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennut-
zungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen gebilligt und beschlossen, diesen Entwurf 
nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch zu veröffentlichen. 
 
Ziel und Zweck der Planung 
Mit der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung eines Kindergartens geschaffen werden.  
Aus der Begründung zum parallellaufenden Bebauungsplan „Areal Kindergarten“ (rechtskräftig seit 
dem 24.09.2025) wird zum Ziel und Zweck der Planung folgendes zitiert: 
„Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Emerkingen wächst stetig. So ist die bestehende Ein-
richtung bereits 2018 an ihre räumlichen Grenzen gestoßen. 
Weil ein dritter Gruppenraum wegen Brandschutzauflagen nur eingeschränkt nutzbar wäre, die 
Anzahl an sanitären Anlagen eine Ausweitung der Betriebserlaubnis nicht zulässt und eine Erwei-
terung im Bestand wirtschaftlich und räumlich nicht sinnvoll realisierbar ist, hat sich der Gemeinde-
rat in der Sitzung am 25.01.2023 entschieden, einen Neubau auf Flurstück 730 zu realisieren. 
Denn auch zukünftig wird der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in der Gemeinde Emerkingen 
steigen. Für sämtliche bestehende Wohngebiete hat der Gemeinderat einen Beschluss zur nach-
haltigen Nachverdichtung durch zwei Vollgeschosse beschlossen. Vor allem aber werden mit der 
Erschließung es neuen Baugebiets Stützen V im Jahr 2024 weitere 29 Baugrundstücke für junge 
Familien zur Verfügung stehen. 
Aktuell gibt es 2 Kindergartengruppen in der Einrichtung. Eine altersgemischte Gruppe von 2-6 
Jahre mit Verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung, sowie eine Kleingruppe von 3-6 
Jahren mit Verlängerten Öffnungszeiten. Durch den Neubau soll eine Regelgruppe für bis zu 28 
Kindern, eine altersgemischte Gruppe bis 22 Kinder und eine Kinderkrippe Platz finden. 
Gleichzeitig wird am neuen Standort, an dem sich auch die Mehrzweckhalle befindet, eine barrie-
refreie Bushaltestelle gebaut werden. Damit sind wichtige kommunale Infrastrukturen an einem Ort 
zusammengeführt. Kinder, die von Nachbargemeinden die Einrichtung besuchen, können dann via 
ÖPNV den Kindergarten sicher und direkt erreichen.“ 
Das Plangebiet wird in der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes von Grünfläche in Fläche für 
Gemeinbedarf Zweckbestimmung Kindergarten umgewandelt. Insgesamt handelt es sich um eine 
Fläche von ca. 0,43 ha.  

 
Auslegung 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern 
und sich zu der Planung zu äußern. 
 
Der Entwurf der 16. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans der Ver-
waltungsgemeinschaft Munderkingen wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 
25.11.2025) und den nach Einschätzung der Verwaltungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und umweltbezogenen Informationen  

von Montag, dem 15.12.2025 bis Freitag, dem 23.01.2026 
auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter der Internet-Adresse 
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungsplanverfahren.html 
veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem 
Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Flächennutzungsplans an fol-
gender öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 
-  Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 
 Munderkingen 
 Öffnungszeiten / Dienststunden: 
 Montag bis Freitag   vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 
 Montag bis Donnerstag   nachmittags   von 13:45 bis 16:00 Uhr 
 und nach telefonischer Vereinbarung 
 
Umweltbezogene Informationen 
Folgende, bereits vorliegende umweltbezogene Informationen sind verfügbar und werden ein-
schließlich Begründung der Flächennutzungsplanänderung ausgelegt. 
 
a.) Begründung mit Aussagen zur Umweltverträglichkeit vom 25.11.2025 
Auswirkungen nach § 13 NatSchG sind erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden und nicht 
vermeidbare, erhebliche Beeinträchtigungen durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kom-
pensieren. Mit der Ausweisung von Bauflächen sind Auswirkungen auf Natur und Landschaft mit 
ihren Schutzgütern Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden und Fläche, Grund- und 
Oberflächenwasser, Luft und Klima, Mensch und Gesundheit, Erholung und Landschaftsbild sowie 
Kultur- und Sachgüter in unterschiedlichen Ausprägungen verbunden. Voraussichtlich erhebliche 
Auswirkungen sind in der Abwägung zu berücksichtigen. 

 
Auslegung 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern 
und sich zu der Planung zu äußern. 
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waltungsgemeinschaft Munderkingen wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 
25.11.2025) und den nach Einschätzung der Verwaltungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und umweltbezogenen Informationen  
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veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem 
Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Flächennutzungsplans an fol-
gender öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 
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 Munderkingen 
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 Montag bis Freitag   vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 
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Umweltbezogene Informationen 
Folgende, bereits vorliegende umweltbezogene Informationen sind verfügbar und werden ein-
schließlich Begründung der Flächennutzungsplanänderung ausgelegt. 
 
a.) Begründung mit Aussagen zur Umweltverträglichkeit vom 25.11.2025 
Auswirkungen nach § 13 NatSchG sind erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden und nicht 
vermeidbare, erhebliche Beeinträchtigungen durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kom-
pensieren. Mit der Ausweisung von Bauflächen sind Auswirkungen auf Natur und Landschaft mit 
ihren Schutzgütern Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden und Fläche, Grund- und 
Oberflächenwasser, Luft und Klima, Mensch und Gesundheit, Erholung und Landschaftsbild sowie 
Kultur- und Sachgüter in unterschiedlichen Ausprägungen verbunden. Voraussichtlich erhebliche 
Auswirkungen sind in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Die Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter sowie die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: 
 
- „Die zur Bebauung anstehende Fläche besteht aus einem mehrschürigen, intensiven Grün-

land, einer geschotterten Parkplatzfläche sowie asphaltierten Straßen und Straßenbegleitgrün. 
Nördlich des Vorhabensbereichs ist ein 14 – 9 m breiter Streifen mit alten, mehr als 50-
jährigen Obstbäumen bestanden. Im Baumbestand findet kein Eingriff statt. Randlich wird die 
Straße um einen Gehweg verbreitert. Somit verliert das durch die Straße bereits vorbelastete, 
extensive Grünland 305 m² Fläche.  
Nach Prüfung der zu untersuchenden Schutzgüter ist davon auszugehen, dass im Sinne der 
Umweltverträglichkeit z. T. Beeinträchtigungen des Untersuchungsraumes auftreten. Diese 
Beeinträchtigungen können jedoch durch Minderungsmaßnahmen reduziert sowie durch adä-
quate Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz kompensiert werden.  
Der Ausgleichsbedarf beträgt insgesamt 2.646 m². Dieser Ausgleichsbedarf wird durch interne 
und externe Ausgleichsmaßnahmen (Mi 1 und Mi 2 und extern M 3, M 4, M 5) kompensiert.  
Da die im Vorhabensgebiet vorkommenden Bodenarten mittlere Standortbedingungen für Kul-
turpflanzen und eine mittlere bis hohe Funktion für den Naturhaushalt (Ausgleichskörper im 
Wasserhaushalt, Filter und Puffer für Schadstoffe) bereitstellen, ist die Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Boden als mittel und nachhaltig einzuschätzen. Den Eingriff mildern Verminde-
rungsmaßnahmen, wie etwa die Verwendung von versickerungsfähigem Material an Parkflä-
chen und Zufahrten. Als Ausgleich werden Flächen entsiegelt und Sekundärlebensräume 
durch Dachbegrünung von Flachdächern, Garagen und Carports geschaffen.  
Das Schutzgut Fläche subsummiert Belange verschiedener Schutzgüter, es soll den sorgsa-
men Umgang mit der Ressource Boden sicherstellen. Aufgrund der bereits bestehenden Be-
bauung stellt das Plangebiet eine sinnvolle Erweiterung der bestehenden Siedlungsfläche dar. 
Durch die kompakte Erschließung wird schonend mit dem Schutzgut Fläche umgegangen. Der 
Eingriff wird als gering bewertet. 
Für das Schutzgut Wasser konnte eine mittlere und nachhaltige Beeinträchtigung durch eine 
reduzierte Grundwasserneubildung sowie eine Beeinträchtigung der Filter- und Pufferkapazität 
aufgrund der geplanten Versiegelung festgestellt werden. Hierfür wurden Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minderung, wie etwa die Verwendung von versickerungsfähigem Material an 
Parkflächen und Zufahrten und die Rückhaltung von Niederschlagswasser in Retentions-
Nutzzisternen, festgelegt. Im Mischgebiet ist pro Bauplatz eine 10 m3 Regenwasser-
Retentions-Nutzzisterne und auf dem Gelände des Kindergartens eine 20 m3 Regenwasser-
Retentions-Nutzzisterne vorgeschrieben. Dieses Brauchwasser ist z. B. zur Wässerung der 
Außenanlagen und dadurch zum Einsparen von Trinkwasser zu verwenden. Das überfließen-
de Wasser wird über den Regenwasserkanal gedrosselt und in den Vorfluter geleitet. 
Das Schutzgut Klima und Lufthygiene ist durch die Topographie und den Abfluss der produ-
zierten Kaltluft hangabwärts in Richtung des Tobelbachs nur gering beeinträchtigt. Diese Be-
einträchtigung kann durch die Umsetzung der festgelegten Vermeidungs-, Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen reduziert werden. Durch die mittels der Pflanzgebote festgesetzten 
Durchgrünung sowie der bestehenbleibenden Streuobst- und Baumbestände wird die Erwär-
mung der Gebäudekörper minimiert sowie der bestmögliche Erhalt der Durchlüftungssituation 
sichergestellt.  
Für die Einschätzung der Belange des Schutzgutes Flora und Fauna wurde ein Fachbeitrag 
zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) erarbeitet. Das Vorhabensgebiet könnte 
verschiedenen Vogel- und Fledermausarten und einzelnen Reptilien als Lebensraum dienen. 
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden im Jahr 2022 Kartierungen von 
Vögeln, Fledermäusen und Zauneidechsen im Plangebiet und im Umfeld durchgeführt. Es 
wurde die Brut einer Blaumeise nachgewiesen. Die Blaumeise ist ein häufig vorkommender 
Vogel, besitzt keinen Rote Liste Status und somit ist keine CEF-Maßnahme erforderlich. Im 
Untersuchungsgebiet wurden außerdem sieben Fledermaus-Arten erfasst, alle davon streng 
geschützt. Quartiere konnten im Gebiet keine nachgewiesen werden. Durch das Vorhaben mit 
den im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung erfahren 
diese Arten jedoch keine Beeinträchtigung. Für diese Artengruppe sind ebenfalls keine kon-
fliktvermeidenden und CEF-Maßnahmen erforderlich. Zauneidechsen konnten nicht nachge-
wiesen werden.  

Nach heutigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass durch das geplante 
Vorhaben weder für gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten (Anhang IV der FFH-Richtlinie, 
Europäische Vogelarten) noch für streng geschützte Arten Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 
1 BNatSchG ausgelöst werden. Es sind die beschriebenen konfliktvermeidenden Maßnahmen 
sowie die Umsetzung der beschlossenen Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen zu beachten.  
Dabei schafft etwa die Durchgrünung des Baugebietes mittels der Pflanzgebote wichtige Se-
kundärlebensräume, während die Ausgleichsmaßnahmen Mi 1 und Mi 2 „Dachbegrünung“ 
ebenso zur Förderung der Biodiversität beitragen. 
Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Orts- und Landschaftsbild ist durch die geplante Be-
bauung als gering einzuschätzen, da das Gebiet an ähnliche Nutzung anknüpft. Durch die 
Pflanzgebote soll eine Einbindung in die umgebende Landschaft erreicht werden. Des Weite-
ren wird der bestehende Streuobstbestand im nordwestlichen Bereich und der Baumbestand 
im Osten erhalten, was ebenfalls einen Beitrag für das ortstypische Landschaftsbild leistet. 
Für das Schutzgut Mensch und Erholung findet aufgrund der Schaffung neuer Kindergarten-
plätze eine Aufwertung des Schutzgutes statt. Die Aufenthaltsqualität im geplanten Gebiet soll 
zudem mit der Umsetzung der Pflanzgebote erhöht werden. 
In Bezug auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter ist von einer geringen Beeinträchtigung 
auszugehen, da sich innerhalb der Vorhabenfläche weder bekannte Kulturdenkmäler noch 
Sachgüter befinden.  
Mögliche, z. T. nachhaltige Beeinträchtigungen können durch Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen reduziert sowie durch adäquate Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz 
vollständig kompensiert werden. Die Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie Vor-
gaben zu Ausgleich und Ausführung der Pflanzungen wurden in den Textteil und die Begrün-
dung des Bebauungsplanes übernommen. 
Im Rahmen des Umweltberichtes konnte der Nachweis erbracht werden, dass es sich bei dem 
geplanten Bauvorhaben zwar um einen nachhaltigen Eingriff in Natur und Landschaft handelt, 
dieser jedoch unter Berücksichtigung der oben genannten Maßgaben in vollem Umfang kom-
pensierbar ist. Weiterhin erfüllt das Vorhaben keinen Verbotstatbestand nach § 44 Abs.1 
BNatSchG i.V.m. Abs. 1-5.“ 

 
b.) Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnahmen 
Stellungnahmen des Landratsamts Alb-Donau-Kreis – Kreisentwicklung -, Schillerstraße 30, 89077 
Ulm, vom 11.04.2025 
­ Betroffene Themenkomplexe:  
 Brandschutz, Sichererstellung der Löschwasserversorgung, Naturschutz, Vertiefende Unter-

suchungen im Bebauungsplanverfahren. 
 
­ Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), c), 1a BauGB: 
 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, umweltbezogene Auswirkungen 
auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt. 
 

Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg – Abteilung 9, Landesamt für Geologie, 
Rohstoff und Bergbau, Albertstraße 5, 79104 Freiburg, vom 31.03.2025 
- Betroffene Themenkomplexe:  
 Untergrundverhältnisse, Versickerung von Oberflächenwasser, Geotechnik, Boden, Miner- 
 alische Rohstoffe, Grundwasser, Bergbau, Geotopschutz. 
  
- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 1a BauGB: 
 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flächen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

 kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt. 
 

Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart  
Ref. 83.1, Berliner Straße 12, 73728 Esslingen Am Neckar, vom 03.04.2025 
­ Betroffene Themenkomplexe: 
 Bau- und Kunstdenkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege. 
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Nach heutigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass durch das geplante 
Vorhaben weder für gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten (Anhang IV der FFH-Richtlinie, 
Europäische Vogelarten) noch für streng geschützte Arten Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 
1 BNatSchG ausgelöst werden. Es sind die beschriebenen konfliktvermeidenden Maßnahmen 
sowie die Umsetzung der beschlossenen Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen zu beachten.  
Dabei schafft etwa die Durchgrünung des Baugebietes mittels der Pflanzgebote wichtige Se-
kundärlebensräume, während die Ausgleichsmaßnahmen Mi 1 und Mi 2 „Dachbegrünung“ 
ebenso zur Förderung der Biodiversität beitragen. 
Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Orts- und Landschaftsbild ist durch die geplante Be-
bauung als gering einzuschätzen, da das Gebiet an ähnliche Nutzung anknüpft. Durch die 
Pflanzgebote soll eine Einbindung in die umgebende Landschaft erreicht werden. Des Weite-
ren wird der bestehende Streuobstbestand im nordwestlichen Bereich und der Baumbestand 
im Osten erhalten, was ebenfalls einen Beitrag für das ortstypische Landschaftsbild leistet. 
Für das Schutzgut Mensch und Erholung findet aufgrund der Schaffung neuer Kindergarten-
plätze eine Aufwertung des Schutzgutes statt. Die Aufenthaltsqualität im geplanten Gebiet soll 
zudem mit der Umsetzung der Pflanzgebote erhöht werden. 
In Bezug auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter ist von einer geringen Beeinträchtigung 
auszugehen, da sich innerhalb der Vorhabenfläche weder bekannte Kulturdenkmäler noch 
Sachgüter befinden.  
Mögliche, z. T. nachhaltige Beeinträchtigungen können durch Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen reduziert sowie durch adäquate Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz 
vollständig kompensiert werden. Die Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie Vor-
gaben zu Ausgleich und Ausführung der Pflanzungen wurden in den Textteil und die Begrün-
dung des Bebauungsplanes übernommen. 
Im Rahmen des Umweltberichtes konnte der Nachweis erbracht werden, dass es sich bei dem 
geplanten Bauvorhaben zwar um einen nachhaltigen Eingriff in Natur und Landschaft handelt, 
dieser jedoch unter Berücksichtigung der oben genannten Maßgaben in vollem Umfang kom-
pensierbar ist. Weiterhin erfüllt das Vorhaben keinen Verbotstatbestand nach § 44 Abs.1 
BNatSchG i.V.m. Abs. 1-5.“ 

 
b.) Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnahmen 
Stellungnahmen des Landratsamts Alb-Donau-Kreis – Kreisentwicklung -, Schillerstraße 30, 89077 
Ulm, vom 11.04.2025 
­ Betroffene Themenkomplexe:  
 Brandschutz, Sichererstellung der Löschwasserversorgung, Naturschutz, Vertiefende Unter-

suchungen im Bebauungsplanverfahren. 
 
­ Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), c), 1a BauGB: 
 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, umweltbezogene Auswirkungen 
auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt. 
 

Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg – Abteilung 9, Landesamt für Geologie, 
Rohstoff und Bergbau, Albertstraße 5, 79104 Freiburg, vom 31.03.2025 
- Betroffene Themenkomplexe:  
 Untergrundverhältnisse, Versickerung von Oberflächenwasser, Geotechnik, Boden, Miner- 
 alische Rohstoffe, Grundwasser, Bergbau, Geotopschutz. 
  
- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 1a BauGB: 
 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flächen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

 kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt. 
 

Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart  
Ref. 83.1, Berliner Straße 12, 73728 Esslingen Am Neckar, vom 03.04.2025 
­ Betroffene Themenkomplexe: 
 Bau- und Kunstdenkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege.  
­ Betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7d), 1a BauGB: 
 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter. 
 
Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 
23.01.2026, Stellungnahmen an vg@munderkingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugs-
weise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Nieder-
schrift während der Öffnungszeiten / Dienststunden bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkin-
gen (Anschrift siehe oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an die Verwaltungsge-
meinschaft Munderkingen (Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich vorgebrachten 
Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt 
nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der 
Internetadresse der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter https://www.vg-
munderkingen.de/startseite/datenschutz.html veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öf-
fentlich aus. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 
 
 
Munderkingen, den 11.12.2025 

Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender  

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss der 17. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennut-

zungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit - 

 
Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 25.11.2025 in 
öffentlicher Sitzung beschlossen, den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Mun-
derkingen gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zu ändern und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 
Ziel und Zweck der Planung 
Mit der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sowie der dazu erforderli-
chen Nebenanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie geschaffen werden. 
Aus der Begründung zum parallel laufenden Bebauungsplan „Solarpark Untermarchtal“ wird zum 
Ziel und Zweck der Planung folgendes zitiert: 
„Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers den Anteil aus erneuerbaren Energien er-
zeugten Stromes bis zum Jahr 2035 auf 100 % (bis zum Jahr 2030 auf 80 %) zu erhöhen, plant 
der Vorhabenträger die ABO Energy GmbH & Co. KGaA die Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage nördlich der B 311 in den Gewannen Rübteile sowie Innere und Äußere Ellen-
haldenäcker. 
Die Flächen sind im Eigentum Privater und werden von der ABO Energy GmbH & Co. KGaA als 
Vorhabensträger zur Umsetzung der Anlage zur Verfügung gestellt. Der Vorhabenträger hat das 
Projekt in der Gemeinderatssitzung am 10.09.2024 vorgestellt. Das Vorhaben liegt nicht im nach 
dem EEG (Erneuerbares Energie Gesetz) definierten benachteiligten Gebiet. Es ist vorgesehen 
den Strom mittels PPA (Power Purchase Agreement) Vertrag direkt einen Abnehmer in der Umge-
bung zu liefern. Insgesamt könnten auf der Fläche ungefähr 29 Mio. kWh/a produziert werden. 
Damit könnten ca. 8.300 Haushalte/a (bei einer Annahme von 3.500 kWh/a/Haushalt) versorgt 
werden.   
Der Anteil der Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung soll erhöht werden, um die Umstellung 
der Energieversorgung auf erneuerbare Energien weiter voranzubringen und einen wichtigen Bei-
trag zu den im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg verankerten Klimaschutzzielen zu leisten. 
Gleichzeitig sollen die Interessen der Landwirtschaft und des Natur- und Landschaftsschutzes ge-
wahrt werden, indem sowohl besonders geeignete landwirtschaftliche Nutzflächen, auch hinsicht-
lich der Einstufung der Leistungsfähigkeit der Böden und in Bezug auf die wirtschaftliche Bedeu-
tung für landwirtschaftliche Betriebe, als auch für den Natur- und Landschaftsschutz bedeutsame 
Flächen möglichst geschont werden. 
Öffentliche Belange 
Gemäß § 2 der am 01.01.2023 in Kraft getretene EEG-Novelle sind Freiflächenphotovoltaikanla-
gen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Strom-
erzeugung im Bundesgebiet nahezu Treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.  
Der Gemeinderat hat durch seine Abwägung im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens den 
Interessenskonflikt zwischen Landwirtschaft und Energieversorgung zu Gunsten der Energiever-
sorgung von erneuerbare Energien gegenüber dem Interesse der Landwirtschaft unter Berücksich-
tigung der in § 1 (a) BauGB genannten Vorschriften zum Umweltschutz entschieden.“    
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss der 17. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennut-

zungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit - 

 
Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 25.11.2025 in 
öffentlicher Sitzung beschlossen, den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Mun-
derkingen gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zu ändern und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 
Ziel und Zweck der Planung 
Mit der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sowie der dazu erforderli-
chen Nebenanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie geschaffen werden. 
Aus der Begründung zum parallel laufenden Bebauungsplan „Solarpark Untermarchtal“ wird zum 
Ziel und Zweck der Planung folgendes zitiert: 
„Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers den Anteil aus erneuerbaren Energien er-
zeugten Stromes bis zum Jahr 2035 auf 100 % (bis zum Jahr 2030 auf 80 %) zu erhöhen, plant 
der Vorhabenträger die ABO Energy GmbH & Co. KGaA die Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage nördlich der B 311 in den Gewannen Rübteile sowie Innere und Äußere Ellen-
haldenäcker. 
Die Flächen sind im Eigentum Privater und werden von der ABO Energy GmbH & Co. KGaA als 
Vorhabensträger zur Umsetzung der Anlage zur Verfügung gestellt. Der Vorhabenträger hat das 
Projekt in der Gemeinderatssitzung am 10.09.2024 vorgestellt. Das Vorhaben liegt nicht im nach 
dem EEG (Erneuerbares Energie Gesetz) definierten benachteiligten Gebiet. Es ist vorgesehen 
den Strom mittels PPA (Power Purchase Agreement) Vertrag direkt einen Abnehmer in der Umge-
bung zu liefern. Insgesamt könnten auf der Fläche ungefähr 29 Mio. kWh/a produziert werden. 
Damit könnten ca. 8.300 Haushalte/a (bei einer Annahme von 3.500 kWh/a/Haushalt) versorgt 
werden.   
Der Anteil der Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung soll erhöht werden, um die Umstellung 
der Energieversorgung auf erneuerbare Energien weiter voranzubringen und einen wichtigen Bei-
trag zu den im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg verankerten Klimaschutzzielen zu leisten. 
Gleichzeitig sollen die Interessen der Landwirtschaft und des Natur- und Landschaftsschutzes ge-
wahrt werden, indem sowohl besonders geeignete landwirtschaftliche Nutzflächen, auch hinsicht-
lich der Einstufung der Leistungsfähigkeit der Böden und in Bezug auf die wirtschaftliche Bedeu-
tung für landwirtschaftliche Betriebe, als auch für den Natur- und Landschaftsschutz bedeutsame 
Flächen möglichst geschont werden. 
Öffentliche Belange 
Gemäß § 2 der am 01.01.2023 in Kraft getretene EEG-Novelle sind Freiflächenphotovoltaikanla-
gen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Strom-
erzeugung im Bundesgebiet nahezu Treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.  
Der Gemeinderat hat durch seine Abwägung im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens den 
Interessenskonflikt zwischen Landwirtschaft und Energieversorgung zu Gunsten der Energiever-
sorgung von erneuerbare Energien gegenüber dem Interesse der Landwirtschaft unter Berücksich-
tigung der in § 1 (a) BauGB genannten Vorschriften zum Umweltschutz entschieden.“    
 
Das Plangebiet wird in der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes von Fläche für Landwirt-
schaft in Sonderbaufläche Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaik umgewandelt. Insgesamt 
handelt es sich um eine Fläche von ca. 19,8 ha. 
  

 
 
Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Aufstellung der 17. Flächennutzungsplanände-
rung wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern 
und sich zu der Planung zu äußern. 
Der Vorentwurf der 17. Änderung der 1. Fortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes VG 
Munderkingen wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 25.11.2025) 

von Montag, dem 15.12.2025 bis Freitag, dem 23.01.2026 
auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter der Internet-Adresse 
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungsplanverfahren.html 
veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem 
Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Flächennutzungsplans an fol-
gender öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 
-  Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 
 Munderkingen 
 Öffnungszeiten / Dienststunden: 
 Montag bis Freitag   vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 
 Montag bis Donnerstag   nachmittags   von 13:45 bis 16:00 Uhr 
 und nach telefonischer Vereinbarung 
 
Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 
23.01.2026, Stellungnahmen an vg@munderkingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugs-
weise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Nieder-
schrift während der Öffnungszeiten / Dienststunden bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkin-
gen (Anschrift siehe oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an die Verwaltungsge-
meinschaft Munderkingen (Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich vorgebrachten 
Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt 
nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der 
Internetadresse der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter https://www.vg-
munderkingen.de/startseite/datenschutz.html veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öf-
fentlich aus. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 
 
Munderkingen, den 11.12.2025 
 

Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender  

Informationen – der erste Schritt, um 
mitreden zu können. Ihr Amtsblatt 
hält Sie auf dem Laufenden.
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Öffentliche Bekanntmachung 
Entwurfsbeschluss der 19. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennut-

zungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 
- Beteiligung der Öffentlichkeit - 

 
Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 12.02.2025 in 
öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 19. Änderung der 1. 
Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen be-
schlossen. Die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung soll im Parallelverfahren zur Auf-
stellung der Bebauungspläne „Solarpark Rechtenstein“ (Gemeinde Rechtenstein) und „Solarpark 
Lauterach“ (Gemeinde Lauterach) erfolgen. 
Der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB 
wurde ebenfalls in öffentlicher Sitzung der Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Munderkingen am 12.02.2025 gefasst. 
Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeiti-
gen Beteiligung wurden am 06.03.2025 bzw.  07.03.2025 im Amtsblatt und auf der Homepage 
der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen bekannt gemacht. 
Der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Flächennutzungsplanvor-
entwurf im Zeitraum vom 10.03.2025 bis einschließlich 11.04.2025 Gelegenheit gegeben, sich 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung der 
Verwaltungsgemeinschaft zu informieren sowie sich hierzu zu äußern. 
Nach Sichtung der eingegangenen Äußerungen und Änderung/Anpassung des Planentwurfes 
hat die Verwaltungsgemeinschaft in seiner Sitzung am 25.11.2025 beschlossen, die förmliche 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
Die Bekanntmachung der Offenlage wird am 11.12.2025 bzw. 12.12.2025 im Amtsblatt sowie auf 
der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Öffentlichkeit wird im Rahmen einer öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanent-
wurfes im Zeitraum vom  

19.12.2025 bis einschließlich 06.02.2026 
Gelegenheit gegeben, sich über der Planung der Verwaltungsgemeinschaft zu informieren sowie 
sich hierzu zu äußern. Stellungnahmen sollen nach Möglichkeit elektronisch übermittelt werden, 
können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden.  
 
Flächennutzungsplan 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes für die 
Solarenergie zu schaffen, wird der Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelver-
fahren zu den Verfahren zur Bebauungsplanaufstellung (Gemeinden Rechtenstein und Lauter-
ach) geändert. 
Im aktuell rechtgültigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen wer-
den alle sechs Teilflächen als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Angrenzend dargestellte 
Nutzungen werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
 
Geltungsbereich 
Da sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Solarpark Lauterach“ zwischenzeitlich geän-
dert hat, bzw. das Flurstück 1345 aufgenommen wurde, wird das Flurstück auch in der Flächen-
nutzungsplanänderung berücksichtigt. 

 

 

Die Plangebiete umfassen eine Gesamtfläche von etwa 26 ha in der Gemeinde Rechtenstein und 
28,5 ha in der Gemeinde Lauterach mit einer vorläufig geplanten Anlagenleistung von zusammen 
ca. 55 MWp. Die Ortslage Rechtenstein beginnt etwa 800 m südlich, die Ortslage Reichenstein 
befindet sich etwa 600 m nordöstlich. Weitere Siedlungsgebiete liegen mindestens einen Kilome-
ter entfernt. 
Die westliche Teilfläche (Gemarkung Lauterach) befindet sich auf der Flurstücksnummer (Flst. 
Nr.) 1356. 
Angrenzend befinden sich nachfolgende Flurstücke: 
Westen:   Flst. Nr. 1363 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 
Norden:   Flst. Nr. 1355 (Gemarkung Lauterach) 
Osten:   Flst. Nr. 1354 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 
Süden/Südosten:  Flst. Nr. 1353 (K 7337, Gemarkung Lauterach) 
Die mittlere Teilfläche (Gemarkung Lauterach) befindet sich auf den Flurstücksnummern 1358 
und 1359. 
Es grenzen nachfolgende Flurstücke an: 
Westen/Norden:  Flst. Nr. 1357 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 
Osten:   Flst. Nr. 1346 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 
Süden:   Flst. Nr. 664 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Rechtenstein),   
Die nordöstliche Teilfläche (Gemarkung Lauterach) befindet sich auf der Flurstücksnummer 1344 
und 1345. 
Es grenzen nachfolgende Flurstücke an: 
Westen:   Flst. Nr. 1346 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 
Norden:   Flst. Nr. 1125 (K 7339, Gemarkung Lauterach) 
Osten:   Flst. Nr. 1339 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 
Süden:   Flst. Nr. 1343 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 
Die südöstliche Teilfläche (Gemarkung Lauterach) befindet sich auf der Flurstücksnummer 1340. 
Es grenzen nachfolgende Flurstücke an: 
Westen:  Flst. Nr. 672 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Rechtenstein), Flst. Nr. 1346 

(Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 
Norden:   Flst. Nrn. 1341, 1342, 1343 (Wirtschaftsweg; alle Gemarkung Lauterach) 
Osten:  Flst. Nr. 1339 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach), Flst. Nr. 677 (Wirt-

schaftsweg, Gemarkung Rechtenstein) 
Süden:   Flst. Nr. 673 (Gemarkung Rechtenstein) 
Die westliche Teilfläche (Gemarkung Rechtenstein) befindet sich auf den Flurstücksnummern 
664 (Wirtschaftsweg, tw.), 665, 666, 667, 668, 669, 670 und 671. 
Es grenzen nachfolgende Flurstücke an: 
Westen:  Flst. Nrn. 1361 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach), 663 (Wirtschafts-

weg, Gemarkung Rechtenstein) 
Norden:  Flst. Nr. 664 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Rechtenstein), 1359 und 1357 

(Gemarkung Lauterach) 
Osten:  Flst. Nrn. 1346 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach), 672 (Wirtschafts-

weg, Gemarkung Rechtenstein) 
Süden:   Flst. Nr. 663 (Wirtschaftsweg) 
Die östliche Teilfläche (Gemarkung Rechtenstein) befindet sich auf den Flurstücksnummern 673 
und 674. 
Es grenzen nachfolgende Flurstücke an: 
Westen:  Flst. Nr. 672 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Rechtenstein) 
Norden:   Flst. Nr. 1340 (Gemarkung Lauterach) 
Osten:  Flst. Nr. 667 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Rechtenstein) 
Süden:   Flst. Nr. 675 (Gemarkung Rechtenstein) 
 
Diese Flurstücke sind im beigefügten Lageplan dargestellt. Der Geltungsbereich ergibt sich aus 
den nachfolgenden Plänen und ist schwarz umrandet. 
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Plangebietsabgrenzung für die Bebauungspläne „Solarpark Rechtenstein“ (Gemeinde 
Rechtenstein) und „Solarpark Lauterach“ (Gemeinde Lauterach), ohne Maßstab:  
Die Lage der Abgrenzung hat keine Rechtsverbindlichkeit und kennzeichnet nur die Lage des 
Planungsbereiches. 

 
Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans „Solarpark Rechtenstein“ 
 

 
Abbildung 2: Geltungsbereich des Bebauungsplans „Solarpark Lauterach“ 
 
Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung  
Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

 

 

Aus diesem Grund wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, während dem Zeit-
raum vom 19.12.2025 bis zum 06.02.2026, Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Marktstraße 7, 89597 Munderkingen, 
vg@munderkingen.de einzureichen. 
Verfügbar sind die Unterlagen in der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, 
Markstraße 7, 89597 Munderkingen zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag  vormittags 08:30 – 11:45 Uhr 
Montag bis Donnerstag nachmittags 13:45 – 16:00 Uhr 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich 
im Internet unter der Internet-Adresse https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informatio-
nen/flaechennutzungsplanverfahren.html eingestellt. Sowie im zentralen Internetportal des Lan-
des Baden-Württemberg unter folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste. 
Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden parallel zur Öffent-
lichkeit beteiligt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Planungsbüro (Enviro-Plan GmbH) mit der Durchfüh-
rung des Verfahrens gem. § 4b BauGB beauftragt worden ist. 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: Stellungnahmen zu den 
Auswirkungen auf Boden, Wasser, Klima und Artenschutz. 
 
Hinweise: 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 
2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Verwaltungsgemeinschaft deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungs-
plans nicht von Bedeutung ist. 
Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Munderkingen, den 11.12.2025 

Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitteilungsblätter sind begehrt, 
relevant, super-lokal 
und reichweitenstark. 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Entwurfsbeschluss der 21. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungs-

plans der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 
- Beteiligung der Öffentlichkeit - 

 
Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 25.11.2025 in 
öffentlicher Sitzung den Entwurf der 21. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennut-
zungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen gebilligt und beschlossen, diesen Entwurf 
nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch zu veröffentlichen. 
 
Ziel und Zweck der Planung 
Mit der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Entwicklung eines Wohngebiets geschaffen werden. 
Aus der Begründung zum parallellaufenden Bebauungsplan „Bruckäcker – Erweiterung“ wird zum 
Ziel und Zweck der Planung folgendes zitiert: 
„Mit Aufstellung des Bebauungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung eines Wohngebietes geschaffen. 
Die Gemeinde Oberstadion hat im Sommer 2021 ihr letztes Wohngebiet „Ortsmitte – Erweiterung 
2“ erschlossen. Insgesamt sind 11 Grundstücke entwickelt worden. Im November 2021 hat die 
Gemeinde ihren letzten freien Bauplatz in diesem Baugebiet verkauft. Insgesamt gab es eine deut-
lich größere Nachfrage, so dass nicht alle Bauinteressenten berücksichtigt werden konnten.  
Die Gemeinde möchte für diejenigen, die nicht berücksichtigt werden konnten, ein neues Wohnge-
biet im Ortsteil Mundeldingen errichten. Die Nachfrage nach Bauplätzen in Oberstadion ist weiter-
hin groß.  
Die Fläche ist im gültigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen be-
reits teilweise als Wohnbaufläche ausgewiesen. Das Baugebiet wird im Bebauungsplan als Wohn-
gebiet festgesetzt. Es entstehen insgesamt fünfzehn Baugrundstücke. 
In dem südlich gelegenen und seit dem 31.05.1977 rechtskräftigen Bebauungsplan „Bruckäcker“, 
sind, bis auf eines, alle Grundstücke bebaut.“ 
Das Plangebiet der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche für die Land-
wirtschaft, die in Wohnbaufläche bzw. Grünfläche umgewandelt wird. Insgesamt beträgt die 
Wohnbaufläche eine Größe von ca. 0,66 ha, die Grünfläche eine Größe von ca. 0,36 ha (gesamt: 
1,02 ha).  
Das Plangebiet der 21. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes wird 
wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt: 
 

 
 
Die Summe der Wohnbauflächen (0,66 ha) wird flächengleich getauscht. Hierfür sind zwei Tausch-
flächen innerhalb des Gemeindegebiets von Oberstadion vorgesehen. Bei beiden Tauschflächen 
werden bisher im Flächennutzungsplan ausgewiesene Wohnbauflächen in Flächen für die Land-
wirtschaft umgewandelt. 
Die erste Tauschfläche befindet sich auf der Gemarkung Mundeldingen im Ortsteil Mühlhausen. 
Die Größe der Tauschfläche beträgt ca. 0,54 ha. 
Die Tauschfläche 1 wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt: 

 
 
Die zweite Tauschfläche befindet sich auf der Gemarkung Moosbeuren. Die Größe der Tauschflä-
che beträgt ca. 0,12 ha. 
Die Tauschfläche 2 wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt: 

 
 
Auslegung 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern 
und sich zu der Planung zu äußern. 
 
Der Entwurf der 21. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans der Ver-
waltungsgemeinschaft Munderkingen wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 
25.11.2025) und den nach Einschätzung der Verwaltungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und umweltbezogenen Informationen 

von Montag, dem 15.12.2025 bis Freitag, dem 23.01.2026, 
auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter der Internet-Adresse 
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungsplanverfahren.html 
veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem 
Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Flächennutzungsplans an fol-
gender öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 
-  Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 
 Munderkingen 
 Öffnungszeiten / Dienststunden: 
 Montag bis Freitag   vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 
 Montag bis Donnerstag   nachmittags   von 13:45 bis 16:00 Uhr 
 und nach telefonischer Vereinbarung 
 
Umweltbezogene Informationen 
Folgende, bereits vorliegende umweltbezogene Informationen sind verfügbar und werden ein-
schließlich Begründung der Flächennutzungsplanänderung ausgelegt. 
 
a.) Begründung mit Aussagen zur Umweltverträglichkeit vom 25.11.2025 
Zur Ermittlung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB wurde 
eine Umweltprüfung (vom 09.05.2025) auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durchge-
führt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und hier beschrieben 
werden. Es erfolgt die Betrachtung der einzelnen Schutzgüter im Wirkungsgefüge mit der Umge-
bung, soweit diese durch das geplante Vorhaben betroffen sind. Die Untersuchungstiefe der zu 
erwartenden Umweltauswirkungen wird der vorbereitenden Bauleitplanung entsprechend ange-
messen Rechnung getragen. Nähere und detailliertere Betrachtungen erfolgen auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung. Die Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter sowie die vorge-
schlagenen Maßnahmen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 
- „Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt  

Die Grenz-, Richt- und Orientierungswerte des Schallschutzes sowie von Luftschadstoffen und 
Gerüchen werden innerhalb des Geltungsbereichs voraussichtlich eingehalten.  
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  
Durch die geplante Bebauung kommt es zu einem Verlust von Fettwiesen sowie Biotoptypen 
mit geringer ökologischen Wertigkeit. Die Beeinträchtigungen werden durch planinterne Maß-
nahmen vollständig ausgeglichen. Nach Jonas Scheck (2023) [Potenzialabschätzung Arten-
schutz – Anlage der Begründung] sind durch die geplante Bebauung keine Beeinträchtigungen 
der Fauna zu erwarten.  
Boden  
Die Flächeninanspruchnahme führt zum Verlust von Bodenfunktionen. Es treten erhebliche 
Umweltauswirkungen ein. Diese werden durch den schonenden Umgang mit Böden gemin-
dert. Eine Kompensation erfolgt teils durch einen Oberbodenauftrag auf einer Ackerfläche so-
wie schutzgutübergreifend.  
Wasser  
Das anfallende Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten. Eine Erhöhung des Ober-
flächenabflusses ist daher nicht zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts 
Wasser können hierdurch vermieden werden.  
Klima, Luft  
Es treten keine erheblichen Umweltauswirkungen ein bzw. es kommt zu keiner erheblichen 
Verschlechterung der lokalen Klimaverhältnisse. 
Landschaft  
Es ergeben sich aufgrund der neuen Baukörper visuelle Veränderungen, die von einigen 
Standorten aus sichtbar sind, jedoch überwiegend im Zusammenhang mit der bestehenden 
Bebauung wahrgenommen werden. Durch Pflanzmaßnahmen erfolgt eine Durchgrünung des 
Gebiets. 
Kultur- und sonstige Sachgüter  
Es ist nicht von erheblichen Umweltauswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter durch 
das geplante Vorhaben auszugehen. 
Wechselwirkungen  
Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzelnen Elementen eines Schutzguts 
und die funktionalen Beziehungen zwischen den Schutzgütern wurde in den vorangegange-
nen Abschnitten hingewiesen. Darüber hinaus sind keine Wechselwirkungen zu erwarten. 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung ist auf der Fläche die Beibehaltung der bisherigen Nutzung 
anzunehmen, sodass sich voraussichtlich der Umweltzustand nicht wesentlich ändert.  
Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen  
Die Maßnahmen werden nachstehend zusammengefasst aufgeführt:  
- Beschränkung der Beleuchtung und Vogelkollisionsschutz  
- Schonender Umgang mit Böden  
- Rückhaltung von Niederschlagswasser  
- Verwendung wasserdurchlässiger Beläge  
- Pflanzung von Einzelbäumen  
- Umwandlung von Acker in Grünland und Pflanzung von Streuobst  
- Entwicklung eines Gewässerrandstreifens am Stehenbach  
- Oberbodenauftrag auf einer Ackerfläche  
Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen  
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Zur Ermittlung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB wurde 
eine Umweltprüfung (vom 09.05.2025) auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durchge-
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Durch die geplante Bebauung kommt es zu einem Verlust von Fettwiesen sowie Biotoptypen 
mit geringer ökologischen Wertigkeit. Die Beeinträchtigungen werden durch planinterne Maß-
nahmen vollständig ausgeglichen. Nach Jonas Scheck (2023) [Potenzialabschätzung Arten-
schutz – Anlage der Begründung] sind durch die geplante Bebauung keine Beeinträchtigungen 
der Fauna zu erwarten.  
Boden  
Die Flächeninanspruchnahme führt zum Verlust von Bodenfunktionen. Es treten erhebliche 
Umweltauswirkungen ein. Diese werden durch den schonenden Umgang mit Böden gemin-
dert. Eine Kompensation erfolgt teils durch einen Oberbodenauftrag auf einer Ackerfläche so-
wie schutzgutübergreifend.  
Wasser  
Das anfallende Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten. Eine Erhöhung des Ober-
flächenabflusses ist daher nicht zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts 
Wasser können hierdurch vermieden werden.  
Klima, Luft  
Es treten keine erheblichen Umweltauswirkungen ein bzw. es kommt zu keiner erheblichen 
Verschlechterung der lokalen Klimaverhältnisse. 
Landschaft  
Es ergeben sich aufgrund der neuen Baukörper visuelle Veränderungen, die von einigen 
Standorten aus sichtbar sind, jedoch überwiegend im Zusammenhang mit der bestehenden 
Bebauung wahrgenommen werden. Durch Pflanzmaßnahmen erfolgt eine Durchgrünung des 
Gebiets. 
Kultur- und sonstige Sachgüter  
Es ist nicht von erheblichen Umweltauswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter durch 
das geplante Vorhaben auszugehen. 
Wechselwirkungen  
Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzelnen Elementen eines Schutzguts 
und die funktionalen Beziehungen zwischen den Schutzgütern wurde in den vorangegange-
nen Abschnitten hingewiesen. Darüber hinaus sind keine Wechselwirkungen zu erwarten. 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung ist auf der Fläche die Beibehaltung der bisherigen Nutzung 
anzunehmen, sodass sich voraussichtlich der Umweltzustand nicht wesentlich ändert.  
Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen  
Die Maßnahmen werden nachstehend zusammengefasst aufgeführt:  
- Beschränkung der Beleuchtung und Vogelkollisionsschutz  
- Schonender Umgang mit Böden  
- Rückhaltung von Niederschlagswasser  
- Verwendung wasserdurchlässiger Beläge  
- Pflanzung von Einzelbäumen  
- Umwandlung von Acker in Grünland und Pflanzung von Streuobst  
- Entwicklung eines Gewässerrandstreifens am Stehenbach  
- Oberbodenauftrag auf einer Ackerfläche  
Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen  

Die Überwachung der Umsetzung sowie der dauerhaften Funktionsfähigkeit der vorgesehenen 
Maßnahmen ist Aufgabe der Gemeinde Oberstadion.“ 

 
b.) Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnahmen 
Stellungnahme des Landratsamts Alb-Donau-Kreis – Fachdienst 20 – Kreisentwicklung /Bauen -, 
Schillerstraße 30, 89077 Ulm vom 11.04.2025 
- Betroffene Themenkomplexe: 

Brandschutz: Sicherstellung der Löschwasserversorgung. 
Landwirtschaft: Vorbehaltsflur I gem. Flurbilanz 2022, Grünlandfläche, landwirtschaftliche Be-
wirtschaftungseinheit, landwirtschaftlicher Flächenentzug. 
 

- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 1a Baugesetzbuch: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie. 

 
Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübingen – Referat 21 – Raumordnung / Bauleitpla-
nung / Straßenwesen / Verkehr, etc. -, Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen vom 
01.04.2025 
- Betroffene Themenkomplexe: 
 Flächentausch von Wohnbauflächen, Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft, planerische Un-

schärfe. 
 

- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), 1a Baugesetzbuch: 
 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Umweltbezogene Auswirkun-
gen auf den Mensch. 

 
Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg – Abteilung 9, Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe, und Bergbau -, Albertstraße 5, 79104 Freiburg vom 31.03.2025 
- Betroffene Themenkomplexe: 
 Geochemie, Boden, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Untergrundverhältnisse, Ver-

sickerung von Oberflächenwasser, Geotechnik, Grundwasser, Mineralische Rohstoffe, Berg-
bau. 

 
- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), 1a Baugesetzbuch: 
 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Umweltbezogene Auswirkun-
gen auf den Mensch. 

 
Stellungnahme des Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Berliner 
Straße 12, 73728 Esslingen am Neckar vom 01.04.2025 
- Betroffene Themenkomplexe: 

§§ 20 und 27 Denkmalschutzgesetz. 
 

- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7d), 1a Baugesetzbuch: 
 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter. 

 
Stellungnahme des Regionalverband Donau-Iller, Schwambergerstraße 35, 89073 Ulm 
vom 04.04.2025 
- Betroffene Themenkomplexe: 

Gebiet für Landwirtschaft (Vorbehaltsgebiet) [B I 2.1 G (3)]. 
 

- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 c), 1a Baugesetzbuch: 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch. 

 Stellungnahme des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen, Schillerstraße 30, 89077 Ulm vom 
04.04.2025 
- Betroffene Themenkomplexe: 
 Landwirtschaftlicher Flächenentzug, landwirtschaftliches Entwicklungsdefizit, Mangel an land-

wirtschaftlichen Flächen, Pferdehaltung inkl. dazugehöriger Gebäude und baulicher Anlagen, 
Einwirkung von Lärm-/Staub-/Geruchsemissionen auf Wohnbauflächen, Licht- und Ge-
räuscheinwirkungen auf Pferde, Bestandsschutz und Weiterentwicklungsmöglichkeit landwirt-
schaftlicher Betrieb, Mindestabstände für die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln zu 
Wohnbauflächen, Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, Lage der planexternen und -
internen Ausgleichsmaßnahmen, Niederschlagswasserableitung, Starkregen, Kanalisation, 
Überschwemmungen, Nutzbarkeit bestehender Feldweg, Vermeidung der Extensivierung 
hochwertiger Ackerflächen der Vorrangflur I und II, Großflächiges Anlegen von Wiesen- und 
Streuobstflächen auf Ackerflächen, Anlegen von Gehölz- und Baumstreifen entlang von 
ackerbaulichen Flächen mit nachteiliger Auswirkung durch Beschattung und/oder auf den Ein-
satz heute eingesetzter Gerätetechnik. 

 
- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 1a Baugesetzbuch: 
 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie. 

 
Stellungnahme Bürger 1 vom 04.04.2025 
- Betroffene Themenkomplexe: 

Pferdehaltung inkl. dazugehöriger Gebäude und baulicher Anlagen, Einwirkung von Lärm-
/Staub-/Geruchsemissionen auf Wohnbauflächen, Bestandsschutz landwirtschaftlicher Be-
trieb, Nutzungsuntersagung, Weiterentwicklungsmöglichkeit landwirtschaftlicher Betrieb, 
Starkregen, Überschwemmungen, Kanalisation, Oberflächenentwässerung. 
 

- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 1a Baugesetzbuch: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie. 

 
Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 
23.01.2026, Stellungnahmen an vg@munderkingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugs-
weise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Nieder-
schrift während der Öffnungszeiten / Dienststunden bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkin-
gen (Anschrift siehe oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an die Verwaltungsge-
meinschaft Munderkingen (Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich vorgebrachten 
Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt 
nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der 
Internetadresse der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter https://www.vg-
munderkingen.de/startseite/datenschutz.html veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öf-
fentlich aus. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 
 
Munderkingen, den 11.12.2025 

Stellungnahme des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen, Schillerstraße 30, 89077 Ulm vom 
04.04.2025 
- Betroffene Themenkomplexe: 
 Landwirtschaftlicher Flächenentzug, landwirtschaftliches Entwicklungsdefizit, Mangel an land-

wirtschaftlichen Flächen, Pferdehaltung inkl. dazugehöriger Gebäude und baulicher Anlagen, 
Einwirkung von Lärm-/Staub-/Geruchsemissionen auf Wohnbauflächen, Licht- und Ge-
räuscheinwirkungen auf Pferde, Bestandsschutz und Weiterentwicklungsmöglichkeit landwirt-
schaftlicher Betrieb, Mindestabstände für die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln zu 
Wohnbauflächen, Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, Lage der planexternen und -
internen Ausgleichsmaßnahmen, Niederschlagswasserableitung, Starkregen, Kanalisation, 
Überschwemmungen, Nutzbarkeit bestehender Feldweg, Vermeidung der Extensivierung 
hochwertiger Ackerflächen der Vorrangflur I und II, Großflächiges Anlegen von Wiesen- und 
Streuobstflächen auf Ackerflächen, Anlegen von Gehölz- und Baumstreifen entlang von 
ackerbaulichen Flächen mit nachteiliger Auswirkung durch Beschattung und/oder auf den Ein-
satz heute eingesetzter Gerätetechnik. 

 
- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 1a Baugesetzbuch: 
 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie. 

 
Stellungnahme Bürger 1 vom 04.04.2025 
- Betroffene Themenkomplexe: 

Pferdehaltung inkl. dazugehöriger Gebäude und baulicher Anlagen, Einwirkung von Lärm-
/Staub-/Geruchsemissionen auf Wohnbauflächen, Bestandsschutz landwirtschaftlicher Be-
trieb, Nutzungsuntersagung, Weiterentwicklungsmöglichkeit landwirtschaftlicher Betrieb, 
Starkregen, Überschwemmungen, Kanalisation, Oberflächenentwässerung. 
 

- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 1a Baugesetzbuch: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie. 

 
Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 
23.01.2026, Stellungnahmen an vg@munderkingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugs-
weise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Nieder-
schrift während der Öffnungszeiten / Dienststunden bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkin-
gen (Anschrift siehe oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an die Verwaltungsge-
meinschaft Munderkingen (Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich vorgebrachten 
Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt 
nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der 
Internetadresse der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter https://www.vg-
munderkingen.de/startseite/datenschutz.html veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öf-
fentlich aus. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 
 
Munderkingen, den 11.12.2025 

Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender  
 
 
  

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss der 22. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennut-

zungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit - 

 
Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 25.11.2025 in 
öffentlicher Sitzung beschlossen, den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Mun-
derkingen gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zu ändern und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 
Ziel und Zweck der Planung 
Mit der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Erschließung eines neuen Wohngebietes geschaffen werden.  
Aus der Begründung zum parallel laufenden Bebauungsplan „Am Pfarrgarten II“ wird zum Ziel und 
Zweck der Planung folgendes zitiert: 
„Die Gemeinde verfügt für die Wohnbauentwicklung derzeit über keine Flächenreserven mehr. Es 
ist vorgesehen am südwestlichen Siedlungsrand das Baugebiet „Am Pfarrgarten II“, westlich des 
Baugebiets „Am Pfarrgarten“ zu entwickeln. Hierbei wird der geschützte Streuobstbestand in den 
Geltungsbereich einbezogen um eine Bebauung hier zu unterbinden. Die im nördlichen Siedlungs-
bereich liegenden Grundstücke im Bebauungsplan „Birkäcker“ sind in privater Hand und stehen 
nicht zum Verkauf. 
Die Fläche am südwestlichen Siedlungsrand von Unterwachingen bietet sich für eine geordnete 
Siedlungsarrondierung an, da das Baugebiet direkt von der Kirchstraße erschlossen werden kann.  
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Am Pfarrgarten II“ werden die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zur Erschließung des Wohngebiets geschaffen, eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung in diesem Bereich gesichert und dem weiterhin hohen Bedarf an Wohnbaugrundstü-
cken in der Gemeinde Rechnung getragen.“ 
Der Aufstellungsbeschluss für den parallellaufenden Bebauungsplan „Am Pfarrgarten II“ wurde in 
der Gemeinderatssitzung am 15.04.2025 gefasst. Anschließend daran fand die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB im Zeitraum 
vom 30.04.2025 – 30.05.2025 statt.  
Das Plangebiet wird in der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes von Fläche für Landwirt-
schaft in Wohnbaufläche (0,65 ha) und Grünfläche (0,53 ha) umgewandelt. Insgesamt handelt es 
sich um eine Fläche von ca. 1,18 ha.  
Die Summe der Wohnbauflächen (0,65 ha) wird flächengleich getauscht. Hierfür sind zum einen 
0,07 ha gemischte Baufläche auf dem Flst. Nr. 27 (wird Grünfläche), sowie zwei Tauschflächen 
innerhalb des Gemeindegebiets von Unterwachingen vorgesehen. Bei beiden Tauschflächen wer-
den bisher im Flächennutzungsplan ausgewiesene Wohnbauflächen in Flächen für die Landwirt-
schaft umgewandelt. Bei den beiden Flächen handelt es sich um die Flst Nr. 120 (0,18 ha) sowie 
178 und 178/6 (0,40 ha), die innerhalb von Überflutungsflächen liegen und damit für eine Wohnbe-
bauung sowie langfristig nicht in Frage kämen. 
Die Plangebiete der 22. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes wer-
den wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt: 
 

 
 
Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Aufstellung der 22. Flächennutzungsplanände-
rung wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern 
und sich zu der Planung zu äußern. 
 
Der Vorentwurf der 22. Änderung der 1. Fortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes VG 
Munderkingen wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 25.11.2025) 

von Montag, dem 15.12.2025 bis Freitag, dem 23.01.2026 
auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter der Internet-Adresse 
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungsplanverfahren.html 
veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem 
Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Flächennutzungsplans an fol-
gender öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 
-  Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 
 Munderkingen 
 Öffnungszeiten / Dienststunden: 
 Montag bis Freitag   vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 
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Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Aufstellung der 22. Flächennutzungsplanände-
rung wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern 
und sich zu der Planung zu äußern. 
 
Der Vorentwurf der 22. Änderung der 1. Fortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes VG 
Munderkingen wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 25.11.2025) 

von Montag, dem 15.12.2025 bis Freitag, dem 23.01.2026 
auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter der Internet-Adresse 
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungsplanverfahren.html 
veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem 
Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Flächennutzungsplans an fol-
gender öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 
-  Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 
 Munderkingen 
 Öffnungszeiten / Dienststunden: 
 Montag bis Freitag   vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 
 Montag bis Donnerstag   nachmittags   von 13:45 bis 16:00 Uhr 
 und nach telefonischer Vereinbarung 
 
Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 
23.01.2026, Stellungnahmen an vg@munderkingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugs-
weise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Nieder-
schrift während der Öffnungszeiten / Dienststunden bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkin-
gen (Anschrift siehe oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an die Verwaltungsge-
meinschaft Munderkingen (Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich vorgebrachten 
Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt 
nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der 
Internetadresse der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter https://www.vg-
munderkingen.de/startseite/datenschutz.html veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öf-
fentlich aus. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 
 
Munderkingen, den 11.12.2025 
 

Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender  
 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss der 23. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennut-

zungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit - 

 
Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 25.11.2025 in 
öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 23. Änderung der 1. 
Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen be-
schlossen. Die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung soll im Parallelverfahren zur Auf-
stellung des Bebauungsplans „Solarpark Emeringen“ (Gemeinde Emeringen) erfolgen. 
Der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB 
wurde ebenfalls in öffentlicher Sitzung der Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Munderkingen am 25.11.2025 gefasst. 
Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeiti-
gen Beteiligung werden am 11.12.2025 bzw. 12.12.2025 im Amtsblatt sowie auf der Homepage 
der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Öffentlichkeit wird im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Flächennutzungsplanvorent-
wurf im Zeitraum vom 19.12.2025 bis zum 06.02.2026 Gelegenheit gegeben, sich über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung der Verwal-
tungsgemeinschaft zu informieren sowie sich hierzu zu äußern.  
 
Flächennutzungsplan 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes für die 
Solarenergie zu schaffen, wird der Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelver-
fahren zu den Verfahren zur Bebauungsplanaufstellung (Gemeinde Emeringen) geändert. 
Im aktuell rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen vom 
05.08.2012 werden beide Teilflächen als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Weiterhin liegt 
das Plangebiet gemäß Flächennutzungsplan innerhalb von „Flächen mit wasserrechtlichen Fest-
setzungen Grundwasserschutz“.  
 
Geltungsbereich 
Die ca. 14 ha große Fläche befindet sich ca. 1 km nördlich der Ortslage von Emeringen auf land-
wirtschaftlich genutzter Fläche. Das Plangebiet ist auf zwei Teilflächen aufgeteilt, die durch einen 
Wirtschaftsweg voneinander getrennt sind. 
Das nördliche Teilgebiet wird zu drei Seiten von Wirtschaftswegen begrenzt. Lediglich nach Nord-
westen hin befinden sich weitere landwirtschaftliche Nutzungen angrenzend. 
Die nördliche Teilfläche befindet sich auf dem Flst. Nr. 1603. (Gemarkung Emeringen) 
Angrenzend befinden sich nachfolgende Flurstücke (jeweils Gemarkung Emeringen): 
Nordwesten: Flst. Nrn. 1600, 1602 
Nordosten: Flst. Nr. 1604 (Wirtschaftsweg) 
Südosten: Flst. Nr. 1630 (Wirtschaftsweg) 
Südwesten: Flst. Nr. 1642 (Wirtschaftsweg) 
Der südliche Teilbereich wird ebenfalls zu drei Seiten von Wirtschaftswegen eingegrenzt. Nach 
Süden hin grenzt eine weitere landwirtschaftliche Fläche an.  
Die südliche Teilfläche befindet sich auf den Flst. Nrn. 1631, 1632, 1633 und 1634 (jeweils Ge-
markung Emeringen).  
Das Plangebiet grenzt an folgende Flurstücke an (alle Gemarkung Emeringen): 
Nordwesten: Flst. Nr. 1630 (Wirtschaftsweg) 
Osten: Flst. Nr. 1612 (Wirtschaftsweg), Flst. Nr. 1645 (Wirtschaftsweg)  
Süden: Flst Nr. 1635  
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Westen: Flst. Nr. 1642 (Wirtschaftsweg) 
 
Diese Flurstücke sind im beigefügten Lageplan dargestellt. Der Geltungsbereich ergibt sich aus 
den nachfolgenden Plänen und ist schwarz umrandet. 

 
Plangebietsabgrenzung für den Bebauungsplan „Solarpark Emeringen“ (Gemeinde Eme-
ringen), ohne Maßstab  
Die Lage der Abgrenzung hat keine Rechtsverbindlichkeit und kennzeichnet nur die Lage des 
Planungsbereiches. 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  
Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  
Aus diesem Grund wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, während dem Zeit-
raum vom 19.12.2025 bis zum 06.02.2026, Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Marktstraße 7, 89597 Munderkingen, 
vg@munderkingen.de einzureichen. 
Verfügbar sind die Unterlagen zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag  vormittags 08:30 – 11:45 Uhr 
Montag bis Donnerstag nachmittags 13:45 – 16:00 Uhr 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich 
im Internet unter der Internet-Adresse https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informatio-
nen/flaechennutzungsplanverfahren.html eingestellt. Sowie im zentralen Internetportal des Lan-
des Baden-Württemberg unter folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste. 
Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden parallel zur Öffent-
lichkeit beteiligt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Planungsbüro (Enviro-Plan GmbH) mit der Durchführung 
des Verfahrens gem. § 4b BauGB beauftragt worden ist. 
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Hinweise: 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 
2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Verwaltungsgemeinschaft deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungs-
plans nicht von Bedeutung ist. 
Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Munderkingen, den 11.12.2025 

Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender  
 
 
 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss der 25. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennut-

zungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit - 

 
Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 25.11.2025 in 
öffentlicher Sitzung beschlossen, den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Mun-
derkingen gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zu ändern und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 
Ziel und Zweck der Planung 
Mit der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Erweiterung eines bestehenden Gewerbebetriebes geschaffen werden.  
Aus der Begründung zum parallel laufenden Bebauungsplan „Emerkinger Straße - Erweiterung“ 
wird zum Ziel und Zweck der Planung folgendes zitiert: 
„Im Jahr 2015 wurde der Bebauungsplan „Emerkinger Straße“ am östlichen Siedlungsrand von 
Unterwachingen aufgestellt.  
Hierdurch wurde die planungsrechtliche Grundlage zur Erstellung einer neuen Betriebshalle für die 
am Standort ansässige Firma Marmix GmbH geschaffen. Die Firma wurde 2015 aus der vorheri-
gen Firma AGRI-TEC Aßfalg gegründet und expandiert seitdem stetig. 
Durch den Bau von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen wie Futtermischwägen aber auch den 
individuellen Umbau von landwirtschaftlichen Fahrzeugen expandiert die Firma seit fast 60 Jahren 
stetig.  
Da die bereits vor 10 Jahren erstellte Betriebshalle für die aktuelle Betriebsgröße nicht ausrei-
chend ist, wird dringend ein Anbau einer weiteren Betriebshalle nördlich an den Bestand und wei-
tere Lagerflächen notwendig. 
Um die planungsrechtliche Grundlage hierzu zu schaffen, wird der Bebauungsplan „Emerkinger 
Straße- Erweiterung“ aufgestellt.“ 
Das Plangebiet wird in der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes von Fläche für Landwirt-
schaft in gewerbliche Baufläche umgewandelt. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von ca. 
0,80 ha.  
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Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Aufstellung der 25. Flächennutzungsplanände-
rung wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern 
und sich zu der Planung zu äußern. 
 
Der Vorentwurf der 25. Änderung der 1. Fortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes VG 
Munderkingen wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 25.11.2025) 

von Montag, dem 15.12.2025 bis Freitag, dem 23.01.2026 
auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter der Internet-Adresse 
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungsplanverfahren.html 
veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem 
Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Flächennutzungsplans an fol-
gender öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 
 
-  Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 
 Munderkingen 
 Öffnungszeiten / Dienststunden: 
 Montag bis Freitag   vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 
 Montag bis Donnerstag   nachmittags   von 13:45 bis 16:00 Uhr 
 und nach telefonischer Vereinbarung 
 
Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 
23.01.2026, Stellungnahmen an vg@munderkingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugs-
weise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Nieder-
schrift während der Öffnungszeiten / Dienststunden bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkin-
gen (Anschrift siehe oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an die Verwaltungsge-
meinschaft Munderkingen (Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich vorgebrachten 
Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt 
nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der 
Internetadresse der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter https://www.vg-
munderkingen.de/startseite/datenschutz.html veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öf-
fentlich aus. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 
 
Munderkingen, den 11.12.2025 

Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender  

Veranstaltungskalender 2026 der 
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 
Den Veranstaltungskalender finden Sie auf den Seiten 15 + 16 !

Das Landratsamt informiert:

 

Landratsamt

Sitzung des Kreistags
Am Montag, den 15. Dezember 2025, findet im Großen Saal der 
Lindenhalle in Ehingen (Lindenstraße 51, 89584 Ehingen) eine

Sitzung des Kreistags

statt. Beginn ist um 14:30 Uhr.	

Tagesordnung

Öffentliche Beratung

1.	� Haushaltssatzung 2026 mit Festsetzung des Haushaltsplans 
und Beschluss über die Finanzplanung 2025 bis 2029

2.	 Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung
3.	� Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Alb-

Donau-Kreis
4.	� Fortschreibung des Nahverkehrsplans – Freigabe des Entwurfs 

zur Anhörung
5.	� Änderung der Schülerbeförderungssatzung aufgrund der Erhö-

hung des Preises des D-Tickets JugendBW inklusive Behand-
lung der Petition gegen die Einführung einer Eigenanteils-
pflicht

6.	� Interkommunale Vergärungsanlage für Bioabfälle: Abschluss 
einer Kooperationsvereinbarung

7.	� Änderungen in der Trägerschaft der Tagespflege Dietenheim 
GmbH

8.	� Ausscheiden aus dem Kreistag - Antrag von Herrn Kreisrat Jens 
Kaiser

9.	 Bekanntgaben	

Eingeschränkter Betrieb der Kfz-Zulassungsstellen zum 
Jahreswechsel
Die Stadt Ulm und der Alb-Donau-Kreis informieren, dass die 
Gemeinsame Kfz-Zulassungsstelle Ulm sowie die Zulassungsstelle 
Ehingen an folgenden Tagen ausschließlich mit vorheriger Termin-
vereinbarung geöffnet sind:

•	 Montag, 29. Dezember 2025
•	 Dienstag, 30. Dezember 2025
•	 Freitag, 2. Januar 2026
•	 Montag, 5. Januar 2026

Spontane Vorsprachen ohne Termin sind an diesen Tagen nicht 
möglich. Termine können wie gewohnt online unter https://www.
zulassung-ulm.de/Startseite/termin.html vereinbart werden.

Die Dienstleistungszentren der Stadt Ulm bleiben am 2. und  
5. Januar 2026 geschlossen. Die Zulassungsstelle Langenau ist an 
allen oben genannten Tagen nicht geöffnet.

Ab Dienstag, 7. Januar 2026, stehen sämtliche Zulassungsstellen 
und Dienstleistungszentren wieder zu den regulären Öffnungszei-
ten zur Verfügung.

Die Stadt Ulm und der Alb-Donau-Kreis bitten um Verständnis für 
die eingeschränkten Öffnungszeiten und empfehlen, Zulassungs-
vorgänge frühzeitig zu planen oder alternativ die Online-Zulassung 
zu nutzen.
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15. Emerkingen Theatervorstellung
01. Obermarchtal Neujahrsfeier der Gemeinde 19. Untermarchtal Josefstag
01. Oberstadion Sonderausstellung Krippenmuseum vom

01.01.-30.09. 21. Untermachtal Kinder + Jazztage vom 21.-22.
02. Oberstadion Blutspende 21. Emerkingen Theatervorstellung vom 21.-22.
05. Lauterach Binokelturnier 21. Oberstadion Jugendfußballturnier vom 21.-22.
05. Oberstadion Dreikönigskonzert 22. Untermarchtal Familiengottesdienst
09. Oberstadion Ausgrabung, Brauchtumsabend 22. Emeringen Ostermarkt im Bürgerhaus
10. Untermarchtal Christbaumsammeln 27. Munderkingen Gabrielimarkt - Krämermarkt
11. Unterstadion Jubiläumsumzug (15 J.)/ Bewirtung

Bushaltestelle
28. Emerkingen Theatervorstellung - Derniére

12. Lauterach Blutspende 28. Rottenacker Frühjahrskonzert
16. Untermarchtal Ausgrabung 29. Emerkingen Osterhasenfest
16. Obermarchtal Fasnetseröffnung 29. Oberstadion Seniorennachmittag

23. Munderkingen Ausbildungstag
29. Oberstadion Osterbrunnen & Osterweg, Ostereier-

austellung vom 29.03.-19.04.
24. Obermarchtal Ringtreffen vom 24.-25.
30. Oberstadion Brauchtumsabend April
30. Rottenacker Brauchtumsabend 03. Untermarchtal Hauptversammlung NZ

04. Untermarchtal Dart-Osterturnier
Februar 07. Oberstadion Blutspende
05. Munderkingen Glombiger, Fasnetsausgrabung 11. Untermarchtal Frühjahrsputz
07. Lauterach Ball der Vereine 12. Oberstadion Babybazar
07. Oberstadion Narrenmesse 12. Lauterach Frühlingsfest
12. Untermarchtal Schülerbefreiung, Glombiger-Zunftball 25. Unterstadion Jahreshauptversammlung NZ
12. Oberstadion Schülerbefreiung, Rathaussturm,

Kinderfasnet
26. Obermarchtal MC Marchtal: Motorradweihe

12. Rottenacker Kinderfasnet 30. Untermarchtal Maibaum stellen

13. Emerkingen Nachtumzug Emerkingen, Dill-Dapp-Rauslau
13. Lauterach Kaffeekränzchen Mai
14. Unterstadion Käsasteagball 01. Untermarchtal Maiwanderung
14. Untermarchtal Fasnetssamstagsumzug 01. Moosbeuren Freilandturnier Springen am 01. & 03.
14. Emeringen Hausfasnet 03. Lauterach 15. Lauterlauf
14. Obermarchtal Ball der Vereine
15. Munderkingen Fasnetsumzug, Brunnensprung 03. Unterstadion Fahrzeugweihe MTW, Tag d. offenen Tür
15. Rechtenstein Hausumzug
16. Munderkingen Krempelesmarkt, Kinderumzug, Kinderfasnet 03. Rottenacker Konfirmation
16. Obermarchtal Traditionelle Hausfasnet, origineller

Hausfasnetsumzug, historische
Schlossgeistverurteilung 09. Untermarchtal Schwesternjubiläum

17. Untermarchtal Gemeinsames „Blära“ 09. Reutlingendorf Frühlingsfest vom 09. - 14.
17. Lauterach Fasnetsumzug
17. Munderkingen Krempelesmarkt, Brunnensprung 11. Obermarchtal Blutspende

21. Untermarchtal Fackel 16. Rottenacker Flohmarkt
22. Rechtenstein Funken auf dem Sommerberg 22. Unterstadion Winkelturnier vom 22-24
28. Untermarchtal Wintersporttag 25. Untermarchtal Latzmann

28. Oberstadion Tischtennis-Jedermannturnier 30. Untermarchtal Jugendtag vom 30.-31.

März Juni
03. Emerkingen Dorffasnet, Kinderfasnet, Bürgerball 03. Emeringen Open-Air Mehrgenerationenplatz

12. Munderkingen Blutspende 03. Emerkingen Musikertage vom 03./ 04. & 06./07.

07. Lauterach 57. IVV Wandertag vom 07.-08. 12. Lauterach 65. T(h)alheimer Treffen / 1250 Jahrfeier
von Talheim vom 12.-14.

07. Unterstadion Hauptversammlung "Lyra" 19. Untermarchtal Kindergartenfest
08. Oberstadion Turn- und Spieltag 19. Munderkingen Sommerfest vom 19.-22.
13. Emerkingen Theater - Kindervorstellung 20. Untermarchtal Sommerfest

13. Moosbeuren Hallenturnier Springen vom 13.-15.
26. Obermarchtal 107. Heimatfest "Peter und Paul" vom 26. -

28.
14. Oberstadion Showtanzabend 26. Obermarchtal Großes Festwochenende vom 26.-28.
14. Emerkingen Theatervorstellung - Premiere 26. Munderkingen Johannismarkt - Krämermarkt
14. Untermarchtal Sportverein - Hauptversammlung 27. Rottenacker Fischerfest vom 27.-28.
15. Oberstadion Jazztanznachmittag 28. Obermarchtal 17. Kunst und Handwerkermarkt

Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen
Veranstaltungskalender 2026

Januar
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Juli 24. Emerkingen XXL-Party mit Herbstfest
04. Unterstadion Jugendturnier vom 04.-05. 24. Lauterach Herbstfest mit Metzelsuppe
04. Rottenacker Maultaschenverkauf 24. Rottenacker Flohmarkt
10. Oberstadion Schulfest 25. Lauterach Herbstfest mit Metzelsuppe
10. Untermarchtal Sportfest (80Jahre SVU) vom 10.-12. 25. Moosbeuren Fuchsjagd
12. Rottenacker Sommerfest Schützengilde 26. Unterwachingen Konzert Kammermusikkreis
13. Lauterach Blutspende 31. Emeringen Kabarett im Bürgerhaus
11. Obermarchtal DRK Ortsverein  - Feierabend Hock 31. Untermarchtal Wein & Rübenfest
17. Obermarchtal Sportwochenende vom 17. - 19.
25. Unterstadion 2. Unterstadioner Weindorf November
25. Rottenacker Sommerfest TSG vom 25.-26. 07. Reutlingendorf Jahreskonzert
26. Unterstadion Dorfhockete 07. Oberstadion Hauptübung Freiwillige Feuerwehr
26. Hausen a. B. 36. Sommerfest 07. Unterstadion Metzelsuppe vom 07.-08.
30. Untermarchtal Zeltlager vom 30.07.-02.08. 07. Rottenacker Flohmarkt

08. Lauterach Hallenflohmarkt
August 08. Untermarchtal St. Martin
01. Rechtenstein Feuerwehrhockete vom 01.-02. 11. Untermarchtal Fasnetseröffnung

14. Obermarchtal Marcht´l Open vom 14. - 15. 14. Untermarchtal
Freiwillige Feuerwehr:
Kameradschaftsmesse,
Jahreshauptversammlung

14. Oberstadion Sommerkino 16. Obermarchtal Bulutspende
18. Oberstadion Blutspende 20. Emerkingen Dura-Hexa - Winterzauber

21. Obermarchtal Jahreskonzert
September 26. Munderkingen Kathreinenmarkt – Großer Krämermarkt
05. Moosbeuren Hallenturnier Dressur 28. Munderkingen Weihnachtsmarkt
05. Munderkingen Traditionelles Brunnenfest vom 05.-06. 28. Untermarchtal Christbaumstellen

05. Rottenacker Messer- und Scherenschleiferei
28. Oberstadion Weihnachtsmarkt, After- Weihnachtsmarkt-

Party
13. Rottenacker Familiengottesdienst, Kastanienfest 29. Reutlingendorf Weihnachtsmarkt am Dorfplatz
17. Munderkingen Blutspende
18. Rottenacker Herbstfest Musikverein Dezember
19. Untermarchtal Hauptübung/Metzelsuppe vom 19.-20. 04. Unterstadion Winterzauber
19. Munderkingen großer Flohmarkt 05. Lauterach SC Lauterach - Hillu‘s Herztropfen
25. Munderkingen Michaelimarkt - Krämermarkt 05. Rottenacker Weihnachtsmarkt
26. Obermarchtal Beach-Party 06. Untermarchtal Nikolausbrunch
27. Obermarchtal Obermarchtal macht auf 12. Emerkingen Jahreskonzert
27. Lauterach Kirchenpatroziniumsfest 18. Munderkingen Christmarkt - Krämermarkt

19. Munderkingen Weihnachtskonzert
Oktober 13. Mundeldingen Christkinderweg
04. Grundsheim Herbstfest - Freiwillige Feuerwehr 13. Rottenacker Weihnachtskonzert
10. Obermarchtal NZ: Weindorf 14. Oberstadion Konzert
10. Untermarchtal Palettenparty 24. Obermarchtal Turmspiel nach dem Engelamt
11. Oberstadion Herbstfest 24. Oberstadion Krippenspiel
11. Obermarchtal Herbstfest 26. Obermarchtal Weihnachtsgottesdienst, anschl. Matinee
17. Rottenacker Metzelsuppe 26. Oberstadion X-mas Party

Die Termine für den Veranstaltungskalender 2026 wurden aus vielen Vorschlägen ausgewählt.
Wir bitten um Verständnis, wenn wir nicht alle Veranstaltungen berücksichtigen konnten.

Im Detail verweisen wir auf die einzelnen Veranstaltungskalender unserer Verbandsgemeinden.

Marktverzeichnis Munderkingen
Jahrmärkte

27. März 07.00 - 12.30 Uhr Gabrielimarkt
26. Juni 07.00 - 12.30 Uhr Johannismarkt
25. September 07.00 - 12.30 Uhr Michaelimarkt
26. November 07.00 - 18.00 Uhr Kathreinenmarkt
28. November 16.00 - 22.00 Uhr Weihnachtsmarkt

Der Munderkinger Wochenmarkt findet jeden
Freitagvormittag statt

Falls ein Freitag auf einen Feiertag fällt, wird der Wochenmarkt auf den
vorhergehenden Werktag verlegt.
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Online-Informationsveranstaltung am 13. Januar 2026:
Fleischersatz aus pflanzlichem Eiweiß –
Neue Wege und Chancen im Ackerbau
Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis lädt 
zu einer kostenlosen Online-Informationsveranstaltung zum 
Thema „Fleischersatz aus pflanzlichem Eiweiß – Neue Wege und 
Chancen im Ackerbau“ ein. Bei der Veranstaltung am Dienstag, den 
13. Januar 2026, um 19:00 Uhr berichten drei Referentinnen und 
Referenten unter anderem über den Anbau von Kichererbsen und 
Alb-Quinoa:

Um Anmeldung bis zum 11. Januar 2026 über den folgenden Link 
oder QR-Code wird gebeten: https://join.next.edudip.com/de/
webinar/20261/2548302

Webinar zur Kinderernährung am 20. Januar 2026:
„Von Anfang an mit Spaß dabei –
Einführung des ersten Breies in der Babynahrung“
Wie die Einführung von Beikost gut gelingt, dazu informiert eine 
Referentin der Landesinitiative „BeKi“ (Bewusste Kinderernäh-
rung), am Dienstag, den 20. Januar 2026, in einem Webinar von 
19:00 bis 20:30 Uhr. Die BeKi-Referentinnen unterstützen Eltern 
und Erziehende bei Fragen zur Ernährungserziehung, Entdeckung 
der Vielfalt und Qualität von Lebensmitteln sowie der Zubereitung 
von Mahlzeiten für Kleinkinder.

Eine Anmeldung ist über den nachfolgenden Link ausschließlich 
online möglich:
https://join.next.edudip.com/de/webinar/von-anfang-an-mit-
spass-dabei/2570013

Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis

Öffnungszeiten der Einrichtungen der Abfallwirtschaft 
zum Jahreswechsel
Wertstoffhöfe, Grüngutsammelstellen und Kompostierungs-
anlagen:
Sie sind am 24. und 31.12. geschlossen und zwischen den Feiertagen 
zu den üblichen Zeiten geöffnet. Sie sind auf der Homepage  
www.aw-adk.de unter der Rubrik „Standorte“ zu finden. Es gelten 
die Winteröffnungszeiten.

Entsorgungszentren:
Die sechs Entsorgungszentren des Alb-Donau-Kreises sind am 
Mittwoch, 25.12. (Heiligabend), geschlossen und am Mittwoch, 31.12. 
(Silvester), nur von 09.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Ansonsten gelten 
die üblichen Öffnungszeiten.

Deponien: 
Die Deponien Litzholz in Ehingen-Sontheim, Roter Hau in Ehingen-
Stetten und Unter Kaltenbuch in Laichingen-Suppingen sind von 
Montag, 22.12.2025, bis Dienstag, 06.01.2026, geschlossen. Die 
Deponien Unter Kaltenbuch und Litzholz öffnen am Mittwoch, 
07.01.2026, wieder, die Deponie Roter Hau am Donnerstag, 
08.01.2026. Die Kompostierungsanlage Litzholz in Ehingen-Sont-
heim ist wie oben genannt geöffnet.

An den Feiertagen sind die Einrichtungen geschlossen.

Übersicht für Ihre Servicerubrik: 

Entsorgungszentren: 
24.12. 	 geschlossen
31.12. 	 09:00 - 13:00 Uhr

Wertstoffhöfe, Grüngutsammelstellen und Kompostierungs-
anlagen:
24.12. 	 geschlossen
31.12. 	 geschlossen

Deponien: 
22.12.2025 - 06.01.2026 	 geschlossen
ab 07.01.2026	� Deponie Unter Kaltenbuch + Deponie Litzholz 

wieder geöffnet.
ab 08.01.2026	 Deponie Roter Hau wieder geöffnet.

LEADER Aktionsgruppe Oberschwaben

Projektidee? LEADER Oberschwaben  
stellt wieder Fördergelder bereit 

à 150.000 Euro Fördergelder vom Land plus 
kommunale Mittel für Kleinprojekte bis 
20.000 Euro Gesamtkosten
à 500.000 Euro Fördergelder der Europäischen Union für Projekte 
bis 700.000 Euro Gesamtkosten

Das europäische Förderprogramm LEADER unterstützt Projekte zur 
Weiterentwicklung unserer Region. Sie haben eine Idee? Für die 
Umsetzung können Sie Fördergelder beantragen, sofern Ihr Projekt 
zu den LEADER-Zielen passt. Reichen Sie Ihren Projektantrag bis 
zum 25. Januar 2026 bei der Geschäftsstelle von LEADER Ober-
schwaben ein.

Was wird gefördert?
Projekte, die sich strukturell auf unsere Region auswirken und gut 
zu den LEADER-Themen (ökologische und soziale Nachhaltigkeit, 
zukunftsfähige Infrastrukturen, regionales gemeinwohlorientier-
tes Wirtschaften, Zusammenleben und Innovation) passen.

Wer darf beantragen?
Privatpersonen, Vereine, Verbände, Unternehmen, Kommunen, 
Kirchen ...

Online-Beratungsangebot
Sie sind sich noch unsicher oder haben Fragen vorab? Dann neh-
men Sie gerne an einem unserer drei Online-Beratungsterminen 
teil. Den jeweiligen Zugangslink finden Sie unter „Termine“ auf 
unserer Homepage.
•	 Montag, 15.12.2025, um 17 Uhr 
•	 Mittwoch, 17.12.2025, um 14 Uhr 

Einreichfrist für Anträge
25. Januar 2026.
Nehmen Sie mit Ihrer Idee jedoch gerne baldmöglichst Kontakt mit 
uns auf.

Kontakt:
Auf unserer Homepage unter www.leader-oberschwaben.de fin-
den Sie weitere Informationen sowie die Antragsunterlagen. Diese 
können Sie per Mail einreichen unter leader@lrasig.de. Bei Fragen 
schreiben Sie uns oder melden Sie sich telefonisch unter: 
07571/102-5010
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POLIZEI BADEN-WÜRTTEMBERG
Polizeipräsidium Ulm

Berufsinfoabend in Ulm - die Polizei informiert!
Das Polizeipräsidium Ulm veranstaltet für am Polizeiberuf Interes-
sierte im Alter von 15 bis 30 Jahren, am 15.01.2026, um 17:30 Uhr, 
beim Polizeirevier Ulm-Mitte, Münsterplatz 47, 89073 Ulm (auch 
Sitz des Polizeipräsidium Ulm), einen Berufsinfoabend.

"Wenn ich mal groß bin, möchte ich Polizist/in werden!" Sollte 
diese Motivation auch ab der Klassenstufe 9 noch vorhanden sein, 
dann bist du an diesem Berufsinfoabend genau richtig.

Bei der rund 90-minütigen Veranstaltung geben die Berufsberater 
des Polizeipräsidiums Ulm Einblicke in den Polizeiberuf. Sie stehen 
Rede und Antwort zu allen Fragen rund um die Themen: Bewer-
bung, Anforderungen, Auswahlverfahren, Ausbildung, Studium und 
Verwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig zeigen wir euch einiges 
aus den verschiedensten Bereichen der Polizei. Neben erfahrenen 
Polizistinnen und Polizisten sind auch Polizeiausbildende vor Ort 
und können aus dem Nähkästchen plaudern. Traut Euch auch 
heikle Fragen zu stellen.

Eingeladen sind alle Interessierten, die eine Mittlere Reife oder 
Fachhochschulreife/Abitur haben bzw. einen dieser Abschlüsse 
anstreben. Neben Schülerinnen und Schülern dürfen sich gerne 
auch "Ältere" angesprochen fühlen. Auch wenn man bereits eine 
Ausbildung oder Studium abgeschlossen hat bzw. nicht fortführen 
wird, steht einer Bewerbung in der Regel nichts entgegen. Natür-
lich sind auch Eltern gerne miteingeladen.

Die Teilnahmemöglichkeiten sind begrenzt, daher rechtzeitig per 
E-Mail unter ulm.berufsinfo@polizei.bwl.de zu der Veranstaltung 
anmelden.

Das Team der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Ulm 
freut sich auf Euch.

Weitere Infos zur Veranstaltung unter www.polizei-ulm.de/karriere 
oder dem QR-Code.

P.S. Eine Bewerbung auf den Einstellungstermin 
Juli oder September 2026 ist nur noch bis zum 
31.12.2025 möglich!

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg

Dienststellen der Rentenversicherung über die Feiertage 
geschlossen
Online-Services jederzeit möglich
Die Dienststellen der Deutschen Rentenversicherung Baden-Würt-
temberg (DRV BW), inklusive Regionalzentren und Außenstellen, 
bleiben vom Mittwoch, 24. Dezember 2025 bis einschließlich Frei-
tag, 2. Januar 2026 geschlossen. Wie die Jahre zuvor spart die DRV 
BW so zwischen Weihnachten und Neujahr einen beträchtlichen 
Anteil an Energie ein.

Ab Montag, 5. Januar 2026, stehen Kundinnen und Kunden alle 
Dienststellen und Beratungsleistungen wieder zu den bekannten 
Öffnungszeiten zur Verfügung.

Über die Feiertage Online-Services nutzen
Durchgängig nutzbar für Versicherte und Rentenbeziehende sind 
die Online-Services der Deutschen Rentenversicherung. Über 
www.deutsche-rentenversicherung.de/online-services können 
Anträge gestellt, Nachweise eingereicht und kostenfreie Unterla-
gen wie beispielsweise Versicherungsverlauf, Rentenauskunft, 
Renteninformation oder Versicherungsnummernachweis angefor-
dert werden. Zudem gibt es dort auch die Möglichkeit, persönliche 
Daten wie Bankverbindung und Adresse zu ändern.

Agentur für Arbeit Ulm

Agentur für Arbeit Ulm | Familienkasse | 
Jobcenter Alb-Donau | Jobcenter Ulm
An Weihnachten und Silvester geschlossen

Die Agentur für Arbeit Ulm mit den Geschäftsstellen in Biberach 
und Ehingen, die Familienkasse in der Münchner Straße in Ulm, 
das Jobcenter Ulm sowie das Jobcenter Alb-Donau in Ulm und in 
Ehingen haben am 24. und am 31. Dezember geschlossen. 

Antragstellern entstehen daraus keinerlei rechtliche Nachteile, da 
alle Anliegen jederzeit online erledigt werden können. Persönliche 
Vorsprachen sind mit Termin an den folgenden Werktagen wieder 
möglich. Sofern Fristen einzuhalten sind, zählt das Datum der Ter-
minbuchung. Die Agentur für Arbeit Ulm sowie die Jobcenter Ulm 
und Alb-Donau öffnen im neuen Jahr wieder am 2. Januar, die 
Familienkasse am 7. Januar.

Kontakt:
Online
Die digitalen Serviceangebote der Arbeitsagentur, Familienkasse 
und Jobcenter können für alle Anliegen jederzeit genutzt werden. 
Die digitalen Serviceangebote der Agentur für Arbeit sind unter 
www.arbeitsagentur.de/eservices zu finden. Über die Kunden-App 
BA-mobil ist ebenfalls eine Kontaktaufnahme rund um die Uhr 
möglich.

Telefon
Die Service-Center der Arbeitsagentur und der Familienkasse sind 
täglich von 8 bis 18 Uhr, freitags bis 14:00 Uhr unter den kosten-
freien Nummern 0800 4 5555 00 (Agentur für Arbeit) und 0800  
4 5555 30 (Familienkasse) erreichbar. Das Service-Center des Job-
centers Alb-Donau zu denselben Zeiten unter 0731 40018-0, das 
Ulmer Jobcenter unter 0731 40986-0.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde
Rottenacker

Mitteilungen für KW51

Freitag, 12. Dezember 2025
09:30 Uhr	 Treffen des Besuchsdienst
18:35 Uhr	� Lebendiger Adventskalender, Striebel/Reusch,  

Konrad-Sam-Str. 6

Samstag, 13. Dezember 2025
09:00 Uhr	 Christbaumverkauf, Parkplatz ev. Kindergarten
10:30 Uhr	 Kinderchor für Heiligabend
18:00 Uhr	 Lebendiger Adventskalender, Albverein, Waldhäusle
18:00 Uhr	� All4One – Der Weihnachtsfall! – Gemeindehaus 

Munderkingen
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Sonntag, 14. Dezember 2025
Wochenspruch für die Woche nach dem 3.Advent:

„Bereitet dem Herrn den Weg; 
denn siehe, der Herr kommt gewaltig.“

Jesaja 40, 3.10

09:30 Uhr	� Gottesdienst mit der Taufe von Lennard Pierstorf 
(Pfarrer Reusch)

			   Kinderkirche – Krippenspielprobe
14:00 Uhr	� Lebendiger Adventskalender, Jugendkapelle Kirchbier-

lingen-Rottenacker, ev. Kirche

Montag, 15. Dezember 2025
09:00 Uhr	 Frauenfrühstück
15:30 Uhr	 Bücherei geöffnet bis 17:30 Uhr, Eingang Haldengässle
18:35 Uhr	 Lebendiger Adventskalender, S. u. S. Walter, Silberberg 28

Dienstag, 16. Dezember 2025
08:30 Uhr	 Schülergottesdienst der Grundschule Rottenacker
18:35 Uhr	 Lebendiger Adventskalender, JuHa, Jugendzentrum

Mittwoch, 17. Dezember 2025
09:15 Uhr	 Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus
14:30 Uhr	 Konfirmandenunterricht
18:00 Uhr	 LineDance für Einsteiger
18:35 Uhr	 Lebendiger Adventskalender, Museum
20:00 Uhr	 Kirchenchorprobe / Projektchor zu Heilig Abend

Donnerstag, 18. Dezember 2025
13:00 Uhr	 Oifach essa
17:00 Uhr	� Lebendiger Adventskalender, Freiwillige Feuerwehr, 

Feuerwehrhaus
18:30 Uhr	� All4One – Weihnachtsfeier – Gemeindehaus Rotten-

acker

Freitag, 19. Dezember 2025
18:00 Uhr	� Lebendiger Adventskalender in der ev. Kirche,  

ev. Kindergarten

Samstag, 20. Dezember 2025
18:35 Uhr	� Lebendiger Adventskalender, Fam. Diesch,  

Konrad-Sam-Str. 11
19:00 Uhr	� Gottesdienst im Käppele in Mundeldingen  

(Pfarrer Samuel Striebel)

Worte die tragen
Einladung zum ökumenischen 
Frauenfrühstück
Manchmal begegnen uns Worte, die uns 
unerwartet anhalten, ermutigen und neu 
ausrichten.

Mit den vertrauten Worten der Weihnachtsgeschichte möchten wir 
beim gemeinsamen Frühstück nachspüren, welche Worte tragen 
uns.

Dazu laden wir herzlich zu unserem ökumenischen Frauenfrüh-
stück ein.
Montag, 15.12.2025 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr Ev. Gemeindehaus Rot-
tenacker mit Kinderbetreuung. Freuen Sie sich auf ein gemeinsa-
mes Frühstück, gönnen wir uns diesen Morgen und spüren wie 
Gottes Zuspruch, damals wie heute Licht in unsere Dunkelheit 
bringt.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Jede Woche. 48 Wochen im Jahr.

Evangelischer Kindergarten Rottenacker

Christbaumverkauf
Der Elternbeirat des ev. Kindergartens organisiert am 13.12.2025 
von 9-15 Uhr einen Christbaumverkauf auf dem Parkplatz des Kin-
dergartens. Verkauft werden regionale Christbäume. Auf Wunsch 
werden sie sogar nach Hause geliefert.
Als Special wird es dieses Jahr eine Tombola – mit einem Christ-
baum als Hauptgewinn – geben. Sogar die Kinder des Kindergar-
tens werden sich dieses Jahr um 10 Uhr mit einer kleinen Auffüh-
rung präsentieren.

Katholische Kirchengemeinde
Heilig-Kreuz-Kirche in Rottenacker

Gottesdienste i. d. Seelsorgeeinheit „Donau-Winkel“	�  KW  50
für die Zeit vom 13. Dezember 2025 bis 21. Dezember 2025

Samstag, 13. Dezember 2025	 Vorabend zum 3. Adventssonntag 
07.00 Uhr	 Rorate in Hundersingen
18.00 Uhr	 Rosenkranz in Munderkingen
18.30 Uhr	� Eucharistiefeier mit Vorstellung der Erstkommunion-

kinder in Munderkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Unterstadion

Sonntag, 14. Dezember 2025	�
3. Adventssonntag	 Gaudete
09.00 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Rottenacker
09.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Emerkingen
09.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Hundersingen
09.30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Oberstadion
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Munderkingen
10.30 Uhr	 Kindergottesdienst im Gemeindehaus Munderkingen
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Grundsheim
16.00 Uhr	� Ungarische Messe in der Friedhofskapelle in Munder-

kingen

Montag, 15. Dezember 2025	
17.00 Uhr	 Rosenkranz in Unterstadion
18.30 Uhr	 Rosenkranz in Oberstadion

Dienstag, 16. Dezember 2025	
10.00 Uhr	� Kath. Gottesdienst im Seniorenzentrum St. Sebastian in 

Rottenacker
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Grundsheim

Mittwoch, 17. Dezember 2025	
07.30 Uhr	 Laudes in Munderkingen
14.30 Uhr	 Eucharistische Anbetung Frauenberg
15.00 Uhr	 Friedensgebet Frauenberg
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Emerkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Moosbeuren

Donnerstag, 18. Dezember 2025	
08.30 Uhr	 Schulgottesdienst der Grundschule in Munderkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier mit Anbetung in Munderkingen	
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Unterstadion

Freitag, 19. Dezember 2025  
06.00 Uhr	 Lichterfeier in Munderkingen
08.40 Uhr	 Schulgottesdienst der Realschule Munderkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Oberstadion

Samstag, 20. Dezember 2025	Vorabend zum 4. Adventssonntag 
07.00 Uhr	 Rorate in Unterwachingen
07.00 Uhr	 Rorate in Unterstadion
18.00 Uhr	 Rosenkranz in Munderkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Munderkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Oberstadion
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Sonntag, 21. Dezember 2025	 4. Adventssonntag 
09.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Rottenacker
09.00 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Emerkingen
09.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Grundsheim
10.30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Munderkingen
10.30 Uhr	� Kindergottesdienst im Gemeinde-

haus Munderkingen
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Hausen am Bussen
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Unterstadion
18.30 Uhr	 Bußfeier in Munderkingen

Vorschau der Gottesdienste für Weihnachten
Mittwoch, 24. Dezember 2025		 Hl. Abend	
16.00 Uhr	� Krippenspiel in Rottenacker, Munderkingen, Oberstadion
17.30 Uhr	 Wortgottesfeier zum Hl. Abend in Emerkingen
18.00 Uhr	 Christmette in Unterwachingen
18.30 Uhr	 Christmette in Unterstadion
22.00 Uhr	 Christmette in Munderkingen, Hundersingen

Donnerstag, 25. Dezember 2025	 Weihnachten
09.00 Uhr	 Hochamt in Rottenacker, Grundsheim
10.30 Uhr	 Hochamt in Munderkingen, Oberstadion
18.30 Uhr	 Vesper in Munderkingen

Freitag, 26. Dezember 2025	 2. Weihnachtstag		  Hl. Stephanus
09.00 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Rottenacker
09.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Emerkingen, Hundersingen
10.30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Munderkingen
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Hausen am Bussen
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Unterstadion

Abgabe der Kirchliche Nachrichten vor Weihnachten
Der letzte Donaubote (Kirchliche Mitteilungen) in diesem Jahr 

erscheint am Freitag, 19.12.2025.
Bitte denken Sie daran, dass der Abgabetermin für die 

Kirchlichen Mitteilungen
vom 20.12.2025 bis 09.01.2026 beim Kath. Pfarramt Munderkingen

am Freitag, 12.12.2025 ist (StDionysius.Munderkingen@drs.de).
Im neuen Jahr erscheint der erste Donaubote mit den Kirchlichen 

Mitteilungen am 09.01.2026.

Bußgottesdienste und Beichtzeiten im Advent
Herzliche Einladung zum Empfang des Sakraments der Buße und 
zum Besuch der Bußgottesdienste im Advent:
Bußgottesdienste: 
Sonntag, 21.12.2025 um 18.30 Uhr in Munderkingen
Beichtgelegenheiten in der Seelsorgeeinheit: 
Samstag, 13. Dezember: 17.30 Uhr in Munderkingen
Beichtgelegenheiten in den Winkelgemeinden finden nach telefo-
nischer Terminvereinbarungen mit Herrn Pfarrer Klug unter der 
Telefonnummer 07357/920 55 80 statt.

Glühweinverkauf der Minis am Samstag, 13.12.2025
Am Samstag, 13.12.2025 nach dem Gottesdienst in Munderkingen 
schenken die Ministranten vor der Kirche Punsch und Glühwein 
aus. Herzliche Einladung an alle.

Katholischer Kirchenchor 
Die Proben finden jeweils am Donnerstag um 19.30 Uhr im Probe-
raum des Gemeindehauses St. Michael statt. Der Kirchenchor freut 
sich über Ihre Unterstützung.

Lichterfeier in Munderkingen
Am Freitag, 19. Dezember feiern wir um 06.00 Uhr eine Lichterfeier 
in der St. Dionysiuskirche. Im Anschluss gibt es ein Frühstück.

Lust auf gemütliche Abende mit Wolle und Nadel?
Egal ob stricken, häkeln oder sticken – bring deine Handarbeit mit 
und verbringe entspannte Stunden mit Gleichgesinnten! Wir quat-
schen, tauschen uns aus und lassen die Nadeln klappern		

Wann:	 Freitag, 12.12.2025 ab 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr
Wo:	 Gemeindehaus St. Michael in Munderkingen, Gruppenraum

kath. Kirchengemeinde
Munderkingen

St.-Martins-Chorknaben aus Biberach geben Adventskonzert in 
der Stadtpfarrkirche Munderkingen
In der Stadtpfarrkirche St. Dionysius in Munderkingen findet am 
dritten Adventsonntag, 14. Dezember um 17 Uhr ein Konzert mit 
den St.-Martins-Chorknaben Biberach (Leitung: Johannes Striegel) 
statt.
Der Eintritt für dieses musikalisch-geistliche Adventskonzert ist 
frei. Die Chorknaben bitten um eine Spende.

Reinigungskraft (m/w/d)
Die Kath. Kirchengemeinde Munderkingen sucht 
zum frühestmöglichen Termin für das Gemeinde-
haus in Munderkingen eine/n

Reinigungskraft (m/w/d)

unbefristet mit einem Beschäftigungsumfang von 6,9 Stunden in 
der Woche oder nach Absprache.
Das Aufgabengebiet umfasst neben den üblichen Reinigungsarbei-
ten auch Mithilfe bei Sonderreinigungen.

Wir erwarten uns eine/n flexible/n und teamfähige Mitarbeiter/in, 
der/die anstehenden Aufgaben bei „freien“ Zeiteinteilung und 
nach Einarbeitung übernimmt.
Sie zeigen Verständnis und Interesse für die Aufgaben der Katho-
lischen Kirche und bejahen die Eigenart des kirchlichen Dienstes.

Die Einstellung und Vergütung erfolgt nach der Arbeitsvertrags-
ordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, vergleichbar Tarifver-
trag des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L).

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten 
Sie bitte bis zum 05.01.2026 an die Kath. Gesamtkirchenpflege, 
Renate Münst, Kirchhof 2, 89597 Munderkingen, Tel: 07393 959904.
Mail: GKG.Donau-Winkel@drs.de
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Einladung zur Weihnachtsfeier am Sonntag, 28. Dezember 2025
Die Mitglieder der Ortsgruppe Munderkingen, sowie deren Ange-
hörige, alle Freunde und Förderer der KAB sind herzlich eingela-
den, gemeinsam Weihnachten zu feiern bei:
- 	 Weihnachtsgeschichten
- 	 Gedanken zur Weihnachtszeit
- 	 Weihnachtsliedern
Beginn ist um 17.30 Uhr im Gemeindehaus St. Michael
Anschließend ist noch gemütliches Beisammensein bei einem 
deftigem Leberkäs mit Kartoffelsalat!
Allen Mitgliedern, Angehörigen, Freunden und Förderer der KAB 
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!
Jutta Lindner
1. Ansprechpartnerin des Leitungsteams
Damit wir besser planen können bitten wir um Anmeldung bis 
19.12.2025 bei:
Jutta Lindner 	 Telefon: 07393 / 817 373	
				    Mail: JLindner.Muki@gmx.de
Peter Roth		 Telefon: 07393 / 4996	
				    Mail: pemaroth@t-online.de

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Weihnachtsaktion Adveniat 
2025 
Liebe Schwestern und Brüder,
die indigenen Völker im Amazonasgebiet zeichnen sich durch ein 
Leben im Einklang mit der Natur aus. So sind sie Vorbilder für die 
Bewahrung der Schöpfung, die den Menschen anvertraut ist. Doch 
es gibt auch eine dunkle Seite: Häufig leben diese Völker in großer 
Armut. Sie erfahren Ausgrenzung, Ausbeutung und Vertreibung.
Die diesjährige Weihnachtsaktion des Lateinamerika-Hilfswerks 
Adveniat steht unter dem Motto „Rettet unsere Welt – Zukunft 
Amazonas“. Sie hilft indigenen Gemeinschaften, ihre Rechte zu 
schützen und zerstörerischen Eingriffen entgegenzuwirken. Dies 
ist wichtig für uns alle. Denn die Regenwälder mit ihrer Vielfalt an 
Tieren und Pflanzen sind für die ganze Menschheit unverzichtbar. 
Mit Ihrer Spende bei der Weihnachtskollekte, die den Projekten 
von Adveniat zugutekommt, tragen Sie gemeinsam mit den indige-
nen Völkern zur Bewahrung der Schöpfung und zur Rettung unse-
rer Welt bei. Bitte zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit den Menschen 
in Lateinamerika durch Ihre großherzige Spende und Ihr Gebet.

Herzlichen Dank und vergelt’s Gott!
Dr. Klaus Krämer
Bischof

Vierzehn Kinder haben sich bereits als Sternsinger gemeldet! Das 
ist wirklich klasse und wir freuen uns jetzt schon sehr auf die 
Aktion von Kindern für Kinder am 5. und 6. Januar 2026.
Alle weiteren Kinder und Jugendliche, die noch an der Sternsinger-
aktion teilnehmen möchten, sind herzlich willkommen. Je mehr 
wir sind, desto mehr Spaß macht es.
Meldet euch also gerne, wenn ihr uns bei dieser Aktion unterstüt-
zen möchtet: 
Matthias und Carina Keinert, 0176/83231472.
Wir freuen uns auf euch!

Öffnungszeiten Katholisches Pfarramt Munderkingen  
Mo., Di., Mi. Fr.:		 08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag, 		  13.30 Uhr – 16.00 Uhr	

Homepage: Seelsorgeeinheit Donau-Winkel:
https://se-donau-winkel.drs.de

Pfarramt Munderkingen				    07393/2282
E-Mail: StDionysius.Munderkingen@drs.de

Pfarramt Oberstadion					    07357/555    
E-Mail: StMartinus.Oberstadion@drs.de

Pfr. Dr. Thomas Pitour					    07393/2282 oder 953 977
										          Thomas.Pitour@drs.de

Pfr. Michael Klug						�      07357/555 oder  
klug.priester@gmx.net

Gemeindereferentin 					     07393/959 902 oder 
Sr. Luise Ziegler 						      luise.ziegler@drs.de

Pastoralreferentin						     07393/959 903 oder 
Sr. Francesca Trautner					    francesca.trautner@drs.de

Seniorenbeauftragter 				    07391/758315 oder 
Roland Gaschler						      Roland.Gaschler@drs.de

Gesamtkirchenpfleger 				    07393/959904 oder
Renate Münst							       GKG.Donau-Winkel@drs.de

Mesnerteam Rottenacker/
Frau R. Kurz							       07393/40 50 696

Baur Bestattungen Ehingen	   		  07391/ 500 10

VEREINSNACHRICHTEN

Turn- und Sportgemeinde
Rottenacker 1902 e.V.

Abteilung Fußball

Frauenmannschaften starten durchwachsen, zeigen aber 
Lichtblicke
Rückblick Frauen Vorrunde

Die Frauen I starteten mit einem personellen Umbruch in die Sai-
son. Nachdem Trainer Erich Kraus die Mannschaft interimsweise 
übernommen hatte, verlief die Vorbereitung insgesamt vielver-
sprechend. Die Trainingsbeteiligung war hoch, das Team zog enga-
giert mit – lediglich die Ergebnisse der Testspiele blieben hinter 
den Erwartungen zurück.

Auch im Pokal gelang kein optimaler Start. Bereits in der ersten 
Runde mussten sich die Frauen I dem FC Blautal mit 3:1 geschlagen 
geben und schieden damit früh aus dem Wettbewerb aus.

In der Liga zeigte die Mannschaft über die Vorrunde hinweg gro-
ßen Einsatz, hatte jedoch einen schwierigen Start. Enge Partien wie 
gegen die SGM Öpfingen/Altheim II oder das Remis gegen die SGM 
Langenenslingen/Bingen/FC99 machten deutlich, wie ausgegli-
chen die Liga ist. Deutliche Niederlagen, unter anderem gegen 
Gomaringen oder Reutlingen, zeigten wiederum, dass das Team 
noch nicht konstant abrufen konnte, was in ihm steckt.
Trotz dieser Herausforderungen gelang es den Frauen I immer 
wieder, starke Akzente zu setzen. Ein Auswärtssieg in Lustnau 
sowie ein überzeugender 2:0-Heimerfolg gegen den TV Derendin-
gen II zeigten das vorhandene Potenzial. Besonders positiv war 
auch der 2:0-Erfolg zum Ende der Vorrunde bei der SGM Öpfingen/
Altheim II.
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Dennoch blieb die Mannschaft insgesamt hinter den eigenen 
Erwartungen, zumal im Verlauf der Vorrunde auch zunehmende 
Verletzungssorgen hinzukamen.

Im weiteren Verlauf der Vorrunde trennten sich die Frauen I ein-
vernehmlich von Trainer Erich Kraus. Für die letzten vier Spiele 
übernahm Sandra Burgmaier die Verantwortung an der Seitenlinie 
und führte das Team stabil durch die Schlussphase.

Das Team beendet die Vorrunde auf Platz 8 mit 11 Punkten. In der 
Rückrunde möchten die Frauen I weiter punkten, mehr Konstanz 
finden und sich Schritt für Schritt in der Tabelle verbessern. Die 
Voraussetzungen dafür sind vorhanden – jetzt soll das Team diese 
auch regelmäßig auf dem Platz zeigen.

Die Frauen II starten unter der Leitung von Trainer Sandra Burg-
maier in die Saison und zeigten von Beginn an großen Einsatz. Die 
Mannschaft konnte in der Vorrunde einige starke Auftritte zeigen, 
etwa beim 4:1-Auswärtssieg in Ölkofenoder dem 3:1-Heimsieg 
gegen den SV Sigmaringen.
Trotz dieser positiven Ergebnisse verlief die Vorrunde insgesamt 
wechselhaft. Niederlagen wie gegen FV Weithart oder deutliche 
Rückschläge wie beim 0:7 gegen SGM SV Unlingen/SV Uttenweiler 
II machten deutlich, dass die Mannschaft noch an Konstanz arbei-
ten muss. Auch knappe Unentschieden gegen Teams wie die SGM 
SV Frohnstetten/TSV Stetten a.k.M./SV Schwenningen II oder SGM 
Altheim III/Öpfingen II zeigten, wie eng die Spiele häufig verliefen.
Mit aktuell 11 Punkten auf Platz 6 zeigt die Mannschaft bereits ihr 
Potenzial und ihren Teamgeist. Für die Rückrunde ist das Ziel klar: 
weiter Punkte sammeln, stabiler auftreten und in der Tabelle nach 
oben klettern.

Fußball Jugend

Überraschender Trainingsbesuch bei der D-Jugend
Die Aktivenspieler 
- 	 Hendrik Rechtsteiner 
- 	 Fero Kavgaci
- 	 Jannik Sachpazidis
statteten Nele und den Jungs heute einen überraschenden Trai-
ningsbesuch ab.

Sie überbrachten nicht nur Glückwünsche der gesamten Aktiven-
mannschaft für die hervorragende Vorrunde und die Qualifikation 
zur Talentrunde sondern integrierten sich auch gleich noch naht-
los ins Trainingsgeschehen.
Dabei kamen nicht nur unsere Kids ins Schwitzen 

Abteilung Ski-Club

Die Wintersaison startet
Wir freuen uns auf eine hoffentlich schneereiche Wintersaison. 

Schaut auf unserer Homepage vorbei und meldet euch schnell an
www.skiclub-rottenacker.de

Nächste Termine:
27./28. Dez			  Bambini Ski- und Snowboardkurs im Allgäu

03./04.10./11. Jan	  Ski- und Snowbordkurs in Laterns� WARTELISTE
11.-14. Jan			   Best Ätscher
16.-18. Jan			   Familienausfahrt Skiheim Laterns
31. Jan				    Betreute Ausfahrt
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Förderverein Sportförderung

Einladung zur Hauptversammlung / Mitgliederversamm-
lung Förderverein Sportförderung Rottenacker e.V.
Dienstag, den 16.12.2025 um 18.30 Uhr im Sportheim Rottenacker

Tagesordnung:
TOP 1: Begrüßung
TOP 2: Berichte
TOP 3: Entlastung
TOP 4: Wahlen
TOP 5: Anträge
TOP 6: Verschiedenes

Anträge an die Versammlung müssen bis zum 12.12.2025 bei
Förderverein Sportförderung Rottenacker e.V.
Vorsitzender Rainer Lex
Reichertstraße 30
89616 Rottenacker
schriftlich eingereicht werden.

Die Vorstandschaft

Musikverein 
Edelweiß Rottenacker

 

ACHTUNG!! WICHTIGER HINWEIS ZUR ALTKLEIDER-
SAMMLUNG!
Ab Januar 2026 wird es die Altkleiderannahme im Fischgrubenweg 
des Musikvereins nicht mehr geben.
Die letzte Annahme findet am Samstag, 20. Dezember 2025 statt.

Altkleider- und Schuhannahme – Samstag, 20.12.2025
Auf Grund von wiederholten Sammlungen von Müll und derglei-
chen, nehmen wir nur noch Ware entgegen, welche ausschließlich 
in transparenten Säcken verpackt wurde. Davon ausgenommen 
sind Plastikeinkaufstüten jeglicher Art.

Beachten Sie bitte folgende Hinweise bei der Entsorgung:

Altkleider
Folgendes darf enthalten sein:
•	 tragbare Kleidung (Hosen, T-Shirts, Blusen, Hemden, Mäntel, 

Jacken Pullover, etc.)
•	 Handtaschen
•	 Gürtel

Folgendes darf nie enthalten sein:
•	 nasse, faulige, schimmlige Ware
•	 stark verschmutzte und kaputte Ware
•	 Schaumstoff
•	 Stofffetzen
•	 Elektrogeräte
•	 Matratzen
•	 Teppiche
•	 jeglicher Müll
•	 Decken und Kissen mit Schaumstofffüllung
•	 Kinderspielzeug aus Plastik
•	 Koffer

Altschuhe
Folgendes darf enthalten sein:
•	 tragbare Schuhe (Sportschuhe, Herrenschuhe, Kinder- und 

Damenschuhe)

•	 Schuhe, wenn möglich, bitte in einem separaten Behältnis 
bereitstellen

•	 Es werden nur noch ganze und paarweise Schuhe angenom-
men! (Arbeitsschuhe, kaputte oder einzelne Schuhe bitte 
selbst entsorgen!)

Folgendes darf nie enthalten sein:
•	 einzelne Schuhe
•	 total verschmutzte Schuhe
•	 kaputte Schuhe (Sohle abhängend oder Oberbezug kaputt)
•	 jeglicher Müll

Bitte prüfen Sie, dass sich keine privaten Gegenstände oder Wert-
sachen mehr in den Kleidungsstücken befinden.
Wir bitten nachdrücklich um Beachtung der Sammelkriterien und 
deren Einhaltung!

Termine
(J) Weihnachtskonzert & Weihnachtsfeier
Sonntag, 14.12.2025, 14.00 Uhr

(A) LETZTE ALTKLEIDERANNAHME!! (Trompete)
Samstag, 20.12.2025, 11.00 Uhr - 12.00 Uhr

(V+J) Weihnachtlieder spielen im Ort
Mittwoch, 24.12.2025, ab 10.00 Uhr

(A) Silvesterspielen (Ev. Kirche)
Mittwoch, 31.12.2025

Musikprobe
(V) Vororchester
Freitag, 12.12.2025, 16.30 Uhr - 17.30 Uhr
Freitag, 19.12.2025, 16.30 Uhr - 17.30 Uhr (mit Jugendkapelle)

Vanessa Lehmann

(J) Jugendkapelle
Freitag, 12.12.2025, 18.00 Uhr - 19.30 Uhr
Generalprobe: Treffpunkt 17.45 Uhr in der ev. Kirche in Rotten-
acker

Athina Mouratidis

(A) Aktive
Donnerstag, 18.12.2025, 20.00 Uhr - 21.00 Uhr 
anschließend kleiner Jahresabschluss

Timo Nittka
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Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Rottenacker

Vorankündigung Schneeschuh-Wanderung

Seniorenzentrum St. Sebastian

Adventszeit in den Seniorenzentren 
St. Anna und St. Sebastian

Die Adventszeit hat in unseren 
beiden Seniorenzentren begon-
nen – und mit ihr viele kleine 
und große Vorbereitungen, die 
unsere Häuser in eine stim-
mungsvolle Atmosphäre tau-
chen. Die Haustechnik und 
Hauswirtschaft haben in den 
vergangenen Tagen mit viel 
Engagement dekoriert, Lichter 
gesetzt und die Einrichtungen 
festlich gestaltet. Die Weih-
nachtsbäume sind bereits 
bestellt; in St. Sebastian wurde 
sogar eigens ein neuer Baum im 
Garten gepflanzt.

Traditionell haben unsere Bewohnerinnen und Bewohner die ers-
ten Bredla gebacken, und auch die beliebten Weihnachtsstände 
sind wieder geöffnet: Dort werden handgefertigte Socken und lie-
bevoll gestaltete Kleinigkeiten aus unserer Strickgruppe angebo-
ten – der Erlös kommt wie immer einem guten Zweck zugute.

In den kommenden Wochen finden Adventsfeiern, kleine Märkte 
und gemeinsame Veranstaltungen in beiden Häusern statt. Darü-
ber hinaus entsteht derzeit unser diesjähriges Weihnachtsvideo, 
das die Adventsstimmung in unseren Einrichtungen einfangen und 
mit der Öffentlichkeit teilen wird.
Wir wünschen allen Leser:innen eine besinnliche und gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit.

Ein verschollen geglaubter Schatz aus dem Keller – und 
seine Reise nach Tettnang
Manchmal schreibt das Leben Geschichten, die man nicht erfinden 
könnte. Eine solche Geschichte begann im Seniorenzentrum St. 
Anna in Munderkingen – genauer gesagt: im Keller.
Dort entdeckten Mitarbeitende ein älteres Ölgemälde. Zunächst 
ahnte niemand, welch bedeutender Fund hier im Regal zwischen 
anderem Inventar ruhte.

Nach gründlicher Recherche stand fest: Es handelt sich um ein Ori-
ginal des Künstlers Fidelis Bentele (1891–1968), einem Kirchen- 
und Kunstmaler aus dem Bodenseeraum. Sein Werk „Maria Ver-
kündigung“ war in keinem offiziellen Verzeichnis aufgeführt – ein 
echter Überraschungsfund und kunsthistorisch spannend.

Parallel dazu plante der Förderverein Heimatkunde Tettnang eine 
große Sonderausstellung zu Leben und Werk von Fidelis Bentele. 
Dessen Vorsitzender, Gisbert Hoffmann, wurde auf unseren Fund 
aufmerksam – und die Freude auf beiden Seiten war groß. Nach 
mehreren Besuchen und einem wertschätzenden Austausch stand 
fest:
Das Bild sollte Teil der Ausstellung werden – und dauerhaft einen 
würdigen Platz finden.

Der Museumsverein erwarb das Gemälde vom Seniorenzentrum. 
Der Erlös kommt den Bewohnerinnen und Bewohnern zugute, und 
das Kunstwerk selbst ist nun öffentlich zugänglich und in die 
Gesamtschau eingebettet. Wer die Ausstellung besucht, findet 
dort auch einen Hinweis auf seinen Fundort: das Seniorenzentrum 
St. Anna in Munderkingen.

Für uns bleibt diese Geschichte ein kleines Adventswunder – nicht 
nur, weil ein vergessenes Gemälde zu neuem Glanz gelangt ist, 
sondern weil sie zeigt, welche Schätze sich manchmal ganz uner-
wartet heben lassen.

Unser Dank gilt Herrn Hoffmann 
und dem Förderverein Heimat-
kunde Tettnang für die hervor-
ragende Zusammenarbeit und 
den respektvollen Umgang mit 
dem Fund.

Wer neugierig geworden ist:
Ein Besuch der Ausstellung in 
Tettnang lohnt sich – für Kultur-
freunde ebenso wie für alle, die 
sich von einem Stück unerwartet 
lebendig gewordener Geschichte 
berühren lassen möchten.




 
 

  
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AUS DER NACHBARSCHAFT
Gemeinde Obestadion

AMTSBLATTGEDANKE DER WOCHE
Dem Hungrigen ist leichter geholfen
als dem Übersättigten

Marie von Ebner-Eschenbach

AMTSBLATT-HUMOR

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Lösung des Rätsels im letzten Mitteilungsblatt
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Zeitungsausschnitte

Ausschnitt aus der Südwest-Presse vom 03.12.2025
Ehrenamtliche bilden sich zu E-Mobilität und asiatischer 
Hornisse fort

Bei der Jahreshauptversammlung blickt Feuerwehrkommandant 
Samuel Pflug auf ein Jahr zurück, das er als ruhig bezeichnet. Zu 
tun gab es dennoch genug.

Mehrere Einsatzkräfte wurden am Abend für langjährigen, beson-
deren Einsatz geehrt.

In Sachen Einsätze war es für die Freiwillige Feuerwehr Rotten-
acker ein eher ruhiges Jahr: Als Kommandant Samuel Pflug seine 
Mannschaft am Samstag zur Jahreshauptversammlung versam-
melte, berichtete er von 40 Alarmen und rund 880 Einsatzstunden 
seit der Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr. Allerdings: 
„Das sind zehn Einsätze und 348 Stunden mehr als im Vorjahr.“

Den Löwenanteil mit 25 Fällen machten technische Hilfeleistungen 
aus – unter anderem nach Verkehrsunfällen, aber auch nach Sturm 
und Starkregen. Drei Mal brannte es, sieben Mal schlugen auto-
matische Brandmeldeanlagen Alarm, drei Mal musste die Füh-
rungsgruppe der Raumschaft ausrücken, zwei Mal war die Wehr 
bei Brandsicherheitswachen gefragt. Wasserrettungseinsätze blie-
ben im abgelaufenen Feuerwehrjahr aus.

Mehrere Ehrungen für engagierte Kameraden
Zahlreiche Feuerwehrleute nahmen an Lehrgängen und Fortbil-
dungen teil. Exemplarisch nannte Pflug ein von 18 Rottenacker 
Einsatzkräften besuchtes Seminar zum Umgang mit brennenden 
oder verunglückten Elektro-Fahrzeugen in Feuerwehreinsätzen. 
Ganz aktuell laufe zudem eine Schulung zur fachgerechten Entfer-
nung von Nestern der asiatischen Hornisse, die zwei Kameraden 
besuchen. Die Tiere sind zwischenzeitlich auch in der Region ange-
kommen: Erst vor wenigen Wochen wurde das erste Nest in Ehin-
gen aufwändig entfernt.

Stand November verfügt die Feuerwehr Rottenacker über 34 aktive 
Mitglieder. Sieben Kameraden sind in der Altersabteilung; in der 
Jugendfeuerwehr werden neun Mädchen und elf Jungen spiele-
risch an den Feuerwehrdienst herangeführt.

Bei den Ehrungen wurden drei Personen vom Kreisfeuerwehrver-
band für ihren außergewöhnlichen Einsatz ausgezeichnet. Sieg-
fried Borchardt, der seit 46 Jahren bei der Feuerwehr aktiv ist, 
erhielt ebenso wie Ivica Rados (28 Jahre) die Ehrenmedaille in 
Bronze. Beide sind seit Jahren über den regulären Einsatzdienst 
hinaus in und für ihre Feuerwehr aktiv. Friedrich Ulmer, der seit 
fast zwei Jahrzehnten Maschinistenausbilder ist, wurde mit der 
Ehrenmedaille in Silber belohnt.

! Mit einer Anzeige 
in Ihrem Mitteilungsblatt.

NAK Verlag, 
Frauenstraße 77
89073 Ulm

0731 156 681
nak.ulm@n-pg.de
www.nak-verlag.de

MEHR 
AUFMERKSAMKEIT?


